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Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur
Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor im Fall einer
drohenden Gasmangellage durch Anderungen des
Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher
Vorschriften

A. Problem und Ziel

Bereits vor der im Februar 2022 begonnenen weitflachigen Ausweitung des seit
der Annexion der Krim andauernden volkerrechtswidrigen Angriffs der Russi-
schen Foderation auf die Ukraine war die Lage auf den Energiemérkten sehr an-
gespannt und schwierig. Um Gas in der Stromerzeugung einzusparen, sollen dem
Strommarkt weitere, nicht erdgasbasierte Erzeugungskapazititen zur Verfligung
gestellt werden. Diese Erzeugungskapazititen sollen auf Energietragern basieren,
die nicht oder jedenfalls nicht ausschlieBlich aus Russland importiert werden.
Konkret ist dies fiir die Energietriiger Steinkohle und Ol der Fall, fiir die es einen
fiir Deutschland zugénglichen liquiden Weltmarkt gibt, sowie fiir den Energietra-
ger Braunkohle, der gegenwirtig auch in Deutschland noch abgebaut wird. Ziel
dieses Gesetzentwurfs ist es dementsprechend, dem Strommarkt fiir einen befris-
teten Zeitraum zusitzliche Erzeugungskapazititen zur Stromerzeugung mit den
Energietragern Stein- und Braunkohle sowie Mineraldl zur Verfiigung zu stellen.
Dazu sollen Kraftwerke genutzt werden, die gegenwértig nur eingeschrankt ver-
fiigbar sind, demnéchst stillgelegt wiirden oder sich in einer Reserve befinden.
Durch diese zusitzlichen Erzeugungskapazititen soll die Stromerzeugung in mit
Erdgas befeuerten Kraftwerken soweit wie moglich ersetzt werden konnen, um
Erdgas einzusparen. Da davon auszugehen ist, dass es sich um eine voriiberge-
hende Lage handelt, sollen die Maflnahmen befristet sein. Aulerdem kehren die
Kraftwerke nur dann in den Strommarkt zuriick, wenn dies erforderlich ist, um
eine Gefdhrdung des Gasversorgungssystems abzuwenden. Dies wird durch ent-
sprechende Auslosekriterien sichergestellt. Das Ziel, den Kohleausstieg idealer-
weise im Jahr 2030 zu vollenden, sowie die Klimaziele, bleiben davon unberiihrt.

B. Losung

Durch Anderungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wird ermoglicht, dass
Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie, die mit anderen Energietrdgern als
Erdgas befeuert werden und die derzeit nicht oder nur eingeschrankt betrieben
werden konnen oder in kurzer Zeit stillgelegt wiirden, zusitzliche elektrische
Energie erzeugen konnen. Dies gilt flir einen befristeten Zeitraum der spitestens
am 31. Mirz 2024 endet. Folgende Anlagen sind von diesen Regelungen betrof-
fen:
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— Steinkohleanlagen und Braunkohlekleinanlagen, die in den Anwen-
dungsbereich des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes fallen und fiir
die in den Jahren 2022 und 2023 ein Verbot der Kohleverfeuerung wirk-
sam wird,

— systemrelevante Anlagen, die mit Kohle oder Mineraldl befeuert werden
und derzeit in der Netzreserve gebunden sind und

— Braunkohleanlagen nach § 13g EnWG.

Nach Abruf durch eine Verordnung der Bundesregierung konnen diese Anlagen
voriibergehend am Strommarkt teilnehmen, zur Lastdeckung beitragen und die
Stromerzeugung mit Erdgas verdringen bzw. ersetzen.

Fiir den Bereich der Gaskraftwerke wird eine Verordnungserméachtigung geschaf-
fen, um im Fall einer Gefahrdung des Gasversorgungssystems sehr schnell den
Einsatz von Gaskraftwerken beschranken und dadurch den Gasverbrauch in der
Stromerzeugung noch weiter senken zu kdnnen. Diese Maflnahme wird aufgrund
ihrer Eingriffsintensitit mit einem Ausldsekriterium verbunden und zeitlich be-
fristet: Sie kann erst bei einer Gefihrdung des Gasversorgungssystems und nur
fiir maximal sechs Monate in Kraft gesetzt werden.

Dariiber hinaus werden gesetzliche Vorgaben zur Flexibilisierung von Gasliefer-
vertrdgen umgesetzt, um eine effektive Allokation der vorhandenen Gasmengen
auf dem Markt sicherzustellen.

AusschlieBllich aus Griinden der Vorsorge wird auch die bereits bestehende Er-
méichtigung zur Verpflichtung der Kraftwerksbetreiber, Rohstoffe fiir den Kraft-
werkseinsatz vorzuhalten, geéindert und die Handlungsmdglichkeit fiir den Ver-
ordnungsgeber auf bis zu 60 Tage erhoht.

C. Alternativen
Es sind keine gleich geeigneten Alternativen ersichtlich.

Bereits stillgelegte Kraftwerke zu reaktivieren ist keine Alternative, da die Kraft-
werke groBtenteils schon keine Betriebsgenehmigungen mehr haben und wesent-
liche Anlagenteile zuriickgebaut wurden, sodass eine Wiederinbetriebnahme ei-
nen hohen wirtschaftlichen und zeitlichen Aufwand bedeuten wiirde. Die Wieder-
inbetriebnahme wiirde durchschnittlich zwolf bis 24 Monate dauern. Das wiirde
im Ergebnis bedeuten, dass die Kraftwerke keinen Beitrag zur Gaseinsparung fiir
den Winter 2022/2023 leisten wiirden.

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministe-
rium fiir Umwelt und Verbraucherschutz haben gemeinsam gepriift, ob und in-
wiefern eine Verldngerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken zur Energiesi-
cherheit oder Gaseinsparung beitrdgt. Im Ergebnis einer Abwégung von Nutzen
und Risiken ist eine Laufzeitverlingerung der drei noch laufenden Atomkraft-
werke auch angesichts der aktuellen angespannten und volatilen Situation nicht
zu empfehlen. Dazu liegt eine gemeinsame schriftliche Stellungnahme der beiden
Ministerien vor.

Eine sofortige Abregelung von Gaskraftwerken ist keine geeignete Alternative,
da die Eingriffsintensitit sehr hoch wire und der Einspareffekt beim Erdgas dies
gegenwairtig nicht rechtfertigen wiirde. Zudem ist ein geeigneter Mechanismus,
um das eingesparte Gas fiir den kommenden Winter einzuspeichern, kurzfristig
nicht implementierbar.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Insgesamt entsteht ein jahrlicher Personalmehrbedarf bei der Bundesnetzagentur
in Hohe von 4,19 Stellen. Hiervon entfallen 0,36 Stellen auf den mittleren Dienst,
1,04 Stellen auf den gehobenen Dienst und 2,79 Stellen auf den hoheren Dienst.
Der aus dem Gesetz entstehende Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll
finanziell und stellenmaBig im Epl. 09 ausgeglichen werden.

E. Erfillungsaufwand

E.1 Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Keiner.

E.2 Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Fiir die Wirtschaft und insbesondere die Energiewirtschaft kann einmaliger Erfiil-
lungsaufwand entstehen, wenn Betreiber von Anlagen anzeigen, dass sie nach
Abruf durch Rechtsverordnung nach § 50a des Energiewirtschaftsgesetzes
(EnWG-neu) am Strommarkt teilnehmen mochten. Es kann Erfiillungsaufwand
durch die Pflicht zur Vorbereitung auf einen moglichen Dauerbetrieb und fiir die
Brennstoftbevorratung nach § 50b EnWG (neu) entstehen. Allerdings werden die
entstehenden Kosten im Rahmen der Netzreserve erstattet.

Davon Biirokratiekosten aus Informationspflichten

Keine.

E.3 Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Bei der Bundesnetzagentur entsteht ein jéhrlicher Erfiillungsaufwand aus den
Aufgaben dieses Gesetzes in Hohe von 312.162 Euro und ein einmaliger Umstel-
lungsbedarf in Hohe von 1.953 Euro.

F. Weitere Kosten

Es sind Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das
Verbraucherpreisniveau, zu erwarten. Auf der einen Seite werden den Anlagen-
betreibern die Kosten fiir die Vorhaltung und Herstellung der Betriebsbereitschaft
der Reserveanlagen erstattet und iiber die Netzentgelte gewélzt. Mehrkosten in
dieser Hinsicht entstehen jedoch bei den Steinkohleanlagen nur in Bezug auf die
hoheren Anforderungen an die Betriebsbereitschaft fiir einen Dauerbetrieb und
die Kohlebevorratung aufgrund des neuen § 50b EnWG. Diese Mehrkosten kon-
nen sich nach aktueller und vorldufiger Schitzung auf etwa 550 bis 600 Mio. Euro
fiir die Laufzeit der Mafinahme belaufen. Ein wesentlicher Anteil davon sind Kos-
ten der Brennstoftbevorratung, die aber langfristig zu keinen wesentlich héheren
Kosten fiihren, da die Brennstoffe nach dem Durchfiihrungszeitraum der MaB-
nahme im reguldren Netzreservebetrieb aufgebraucht und sodann eingespart wer-
den kdnnen.

Gleichzeitig konnen die Stromverbraucher durch die Marktteilnahme der Reser-
vekraftwerke vor moglicherweise stark steigenden Strompreisen infolge einer Ge-
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fahrdung der Gasversorgung soweit wie moglich geschiitzt werden. Die zusétzli-
chen Kraftwerke im Strommarkt erweitern das angebotsseitige Erzeugungspoten-
tial. In der Folge werden die Strompreise sinken bzw. weniger stark steigen. Der
Umfang der Preissenkungen im Stromgrof3handel ist neben weiteren marktpreis-
bildenden Faktoren und Entscheidungen abhéngig von der Preisentwicklung von
Mineral6l, Kohle, Erdgas sowie Kohlenstoffdioxid-Zertifikaten.
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Entwurf eines Gesetzes zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur
Reduzierung des Gasverbrauchs im Stromsektor im Fall einer
drohenden Gasmangellage durch Anderungen des
Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher

Vorschriften

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Energiewirtschaftsgesetzes

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBI. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 2
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBI. I S. 747) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt geédndert:

a) Nach der Angabe zu § 50 werden die folgenden Angaben eingefiigt:

»§ S0a

§ 50b

§ 50c

§ 50d

§ 50e

§ 50f

§ 50g
§ 50h

§ 50i

MafBnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, Befristete Teil-
nahme am Strommarkt von Anlagen aus der Netzreserve; Verordnungserméch-
tigung

MaBnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, Pflicht zur Be-
triebsbereitschaft und Brennstoffbevorratung fiir die befristete Teilnahme am
Strommarkt von Anlagen aus der Netzreserve

MafBnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, Ende der befriste-
ten Teilnahme am Strommarkt und ergdnzende Regelungen zur Kostenerstat-

tung

MaBnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, befristete Versor-
gungsreserve Braunkohle, Verordnungserméchtigung

Verordnungserméchtigung zu MaBinahmen zur Ausweitung des Stromerzeu-
gungsangebots und Festlegungskompetenz der Bundesnetzagentur; Festle-

gungskompetenz

Verordnungserméchtigung fiir Mafinahmen zur Reduzierung der Gasverstro-
mung zur reaktiven und befristeten Gaseinsparung

Flexibilisierung der Gasbelieferung
Vertragsanalyse der Gaslieferanten fiir Letztverbraucher

Verhiltnis zum Energiesicherungsgesetz®.

b) Nach der Angabe zu § 120 wird die folgende Angabe eingefiigt:

,»$ 121 AuBerkrafttreten der §§ 50 a bis 50c und 50e bis 501

2. § 13 Absatz 1b wird aufgehoben.
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3.  § 13j Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

,»(0) Die Bundesnetzagentur erldsst durch Festlegungen nach § 29 Absatz 1 insbesondere unter
Beriicksichtigung der Ziele des § 1 nidhere Bestimmungen zu dem Mindestfaktor nach § 13 Absatz
la, wobei dieser nicht weniger als das Fiinffache und nicht mehr als das Fiinfzehnfache betragen
darf. Die Festlegung des Mindestfaktors nach Satz 1 erfolgt im Einvernehmen mit dem Umweltbun-
desamt®.

4. In § 50 Satz 1 Nummer 1 im Satzteil nach Buchstabe b wird die Angabe ,,30° durch die Worter ,,bei
Betrieb der Anlage zur Erzeugung elektrischer Energie mit der maximal mdglichen Nettonennleis-
tung bis zu 60* ersetzt.

5. Nach § 50 werden die folgenden §§ 50a bis 50i eingefiigt:

»§ 50a

MaBnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, befristete Teilnahme am Strommarkt
von Anlagen aus der Netzreserve; Verordnungserméchtigung

(1) Stellt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, fest, dass eine Storung oder Gefihrdung der Sicherheit oder Zuverldssigkeit des
Gasversorgungssystems vorliegt oder eine zukiinftige Gefahrdung der Sicherheit oder Zuverlassig-
keit des Gasversorgungssystems nicht ausgeschlossen werden kann, so diirfen Betreiber solcher An-
lagen, die nach § 13b Absatz 4 und 5 und § 13d sowie nach Mal3gabe der Netzreserveverordnung in
der Netzreserve vorgehalten werden und die kein Erdgas zur Erzeugung elektrischer Energie einset-
zen, befristet am Strommarkt teilnehmen. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist zugleich der Zeit-
raum flir die befristete Teilnahme am Strommarkt nach Satz 1 festzulegen, die langstens bis ein-
schlieBlich 31. Mérz 2024 zulissig ist.

(2) Die befristete Teilnahme am Strommarkt nach Absatz 1 ist durch den Anlagenbetreiber
mindestens fiinf Werktage vor Beginn gegeniiber der Bundesnetzagentur und dem Betreiber des
Ubertragungsnetzes mit Regelzonenverantwortung, in dessen Regelzone sich die Anlage befindet,
anzuzeigen.

(3) Waihrend der befristeten Teilnahme am Strommarkt nach Absatz 1 darf der Betreiber

1. die elektrische Leistung oder Arbeit und die thermische Leistung der Anlage ganz oder teil-
weise verduflern und

2. Kohle verfeuern.

Der Betreiber der Anlage ist insoweit von den Beschriankungen des § 13c Absatz 2 Satz 1, Absatz 4
Satz 1, § 13d Absatz 3 und des § 7 Absatz 1 der Netzreserveverordnung und von dem Verbot der
Kohleverfeuerung nach § 51 Absatz 1 Satz 1 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes ausge-
nommen. § 13b Absatz 4 und 5 sowie § 13d sind entsprechend anzuwenden.

(4) Endgiiltige Stilllegungen von Anlagen, fiir die nach § 51 Absatz 1 und 2 Nummer 1 Buch-
stabe ¢ und d des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes in den Jahren 2022 und 2023 ein Verbot
der Kohleverfeuerung wirksam wird, sind bis zum 31. Mérz 2024 verboten, soweit ein Weiterbetrieb
technisch und rechtlich moglich ist. Anlagen nach Satz 1 werden durch die Betreiber von Ubertra-
gungsnetzen ab dem Zeitpunkt, zu dem das Verbot der Kohleverfeuerung wirksam wird, in entspre-
chender Anwendung von § 13d zum Zweck der Vorsorge vor einer moglichen Gefiahrdung der Gas-
versorgung in der Netzreserve vorgehalten. § 13b Absatz 4 Satz 4, § 13b Absatz 5 Satz 11, die §§ 13c¢
und 13d und die Netzreserveverordnung sind entsprechend anzuwenden. Auf die Anlagen nach Satz
1 sind die Absétze 1 bis 3 sowie die §§ 50b und 50c ebenfalls anwendbar.
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Vorldufige und endgiiltige Stilllegungen von Anlagen, die am [einsetzen: Datum des Inkrafttretens
dieses Gesetzes nach Artikel 3] nach § 13b Absatz 4 und 5 und § 13d sowie nach Mal3gabe der
Netzreserveverordnung in der Netzreserve vorgehalten werden, sind bis zum 31. Mérz 2024 verbo-
ten, soweit ein Weiterbetrieb rechtlich und technisch moglich ist. § 13b Absatz 4 Satz 4, § 13b Absatz
5 Satz 11, §§ 13c und 13d und die Netzreserveverordnung sind entsprechend anzuwenden.

§ 50b

MaBnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, Pflicht zur Betriebsbereitschaft und
Brennstoffbevorratung fiir die befristete Teilnahme am Strommarkt von Anlagen aus der Netzre-
serve

(1) Der Betreiber einer Anlage, die nach den § 13b Absatz 4 und 5 und § 13d sowie nach
Malgabe der Netzreserveverordnung in der Netzreserve vorgehalten wird, muss die Anlage ab dem
1. November 2022 fiir die befristete Teilnahme am Strommarkt im Dauerbetrieb betriebsbereit hal-
ten.

(2) Zur Einhaltung der Verpflichtung zur Betriebsbereitschaft der Anlage nach Absatz 1 muss
der Betreiber insbesondere

1. jeweils zum 1. November der Jahre 2022 und 2023 und jeweils zum 1. Februar der Jahre 2023
und 2024 Brennstoffvorréte in einem Umfang bereithalten, die es ermdglichen,

a) bei Einsatz von Kohle zur Erzeugung elektrischer Energie fiir 30 Kalendertage die Abga-
beverpflichtungen an Elektrizitit bei Betrieb der Anlage mit der maximal mdglichen Net-
tonennleistung zu decken oder

b) bei Einsatz von Mineraldl zur Erzeugung elektrischer Energie fiir zehn Kalendertage die
Abgabeverpflichtung an Elektrizitit bei Betrieb der Anlage mit der maximal mdglichen
Nettonennleistung zu decken,

2. die Brennstoffversorgung fiir einen Dauerbetrieb auch bei einer befristeten Teilnahme am
Strommarkt nach § 50a sicherstellen und

3. der Bundesnetzagentur und dem Betreiber des Ubertragungsnetzes mit Regelzonenverantwor-
tung ab dem 1. November 2022 monatlich nachweisen, dass die Verpflichtungen nach den
Nummern 1 und Nummer 2 eingehalten werden.

(3) Die Brennstoffvorrite nach Absatz 2 Nummer 1 miissen am Standort der Anlage gelagert
werden. Die Lagerung an einem anderen Lagerort ist zuldssig, wenn

1. es sich hierbei um ein ergéinzendes Lager zu dem Lager am Standort der Anlage handelt und

2. der Transport der weiteren Brennstoffvorrite zu dem Standort der Anlage innerhalb von zehn
Kalendertagen gewdhrleistet ist.

Ist die Einhaltung der Anforderungen an Bevorratung und Lagerung nach Satz 1 und Absatz 2 Num-
mer 1 fiir den Betreiber der Erzeugungsanlage im Einzelfall unmdglich, kann die Bundesnetzagentur
auf Antrag zulassen, dass die Verpflichtung zur Betriebsbereitschaft als erfiillt gilt, wenn der Betrei-
ber der Erzeugungsanlage in jedem Kalendermonat nachweist, dass die vorhandenen Lagerkapazi-
titen vollstidndig mit Brennstoffen befiillt sind.

(4) Die Absitze 1 bis 3 sind auch fiir Betreiber von Anlagen anzuwenden, die erst ab dem 1.
November 2022 in der Netzreserve vorgehalten werden. § 13c Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 ist fiir
MaBnahmen, die zur Herstellung oder Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlage vor
dem 1. November 2022 vorgenommen werden, entsprechend anzuwenden.
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(5) Der Betreiber einer Anlagen, die nach § 13b Absatz 4 und 5 und nach § 13d sowie nach
MalBgabe der Netzreserveverordnung in der Netzreserve vorgehalten wird und die vor dem 1. Januar
1970 in Betrieb genommen wurde, kann dem Betreiber des Ubertragungsnetzes mit Regelzonenver-
antwortung, in dessen Regelzone sich die Anlage befindet, und der Bundesnetzagentur bis zum [ein-
setzen: Datum des Tages, der vier Wochen auf den Tag des Inkrafttretens des Gesetzes folgt] anzei-
gen, dass er von den Regelungen nach den Absétzen 1 bis 3 ausgenommen werden mochten. Eine
befristete Teilnahme am Strommarkt nach § 50a ist nach einer Anzeige nach Satz 1 ausgeschlossen
und § 50a Absatz 5 ist nicht anwendbar.

§ 50c

MalBnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, Ende der befristeten Teilnahme am
Strommarkt und ergidnzende Regelungen zur Kostenerstattung

(1) Die befristete Teilnahme am Strommarkt endet spitestens zu dem in der Rechtsverordnung
nach § 50a Absatz 1 Satz 2 festgelegten Datum.

(2) Der Anlagenbetreiber kann die befristete Teilnahme am Strommarkt fiir eine Anlage vor-
zeitig beenden. Der Anlagenbetreiber hat den Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung gegeniiber der
Bundesnetzagentur und dem Betreiber des Ubertragungsnetzes mit Regelzonenverantwortung, in
dessen Regelzone sich die Anlage befindet, unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen vor der
Beendigung anzuzeigen. Nach einer vorzeitigen Beendigung ist eine erneute befristete Teilnahme
dieser Anlage am Strommarkt ausgeschlossen. Wird durch Rechtsverordnung nach § 50a Absatz 1
Satz 1 und 2 ein weiterer Zeitraum zur befristeten Teilnahme am Strommarkt bestimmt, darf der
Betreiber der Anlage abweichend von Satz 3 auch in diesem weiteren Zeitraum befristet am Strom-
markt teilnehmen.

(3) Mitder Beendigung oder der vorzeitigen Beendigung der befristeten Teilnahme am Strom-
markt gelten wieder die Rechte und Pflichten, die aufgrund der Vorhaltung in der Netzreserve geméaf
§§ 13c Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, § 13d Absatz 3 und § 7 der Netzreserveverordnung bestehen.
Dies gilt nur, wenn die Anlage noch als systemrelevant ausgewiesen ist. Sofern die Systemrelevanz
einer Anlage am 31. Mirz 2024 im Falle einer angezeigten endgiiltigen Stilllegung nicht mehr aus-
gewiesen ist, hat der Betreiber die Anlage endgiiltig stillzulegen.

(4) Die befristete Teilnahme am Strommarkt nach § 50a wird bei der Bestimmung des Zeit-
punktes fiir die Ermittlung der Riickerstattung investiver Vorteile nach § 13c Absatz 4 Satz 3 im Fall
einer endgiiltigen Stilllegung und nach § 13c Absatz 2 Satz 3 im Fall einer vorldufigen Stilllegung
nicht beriicksichtigt. Wiederherstellungskosten, die nach dem 1. Juni 2022 entstanden sind, kdnnen
zeitanteilig der Netzreserve und dem Zeitraum der befristeten Teilnahme am Strommarkt zugeordnet
und erstattet werden. Im Ubrigen findet wihrend der befristeten Teilnahme am Strommarkt keine
Kostenerstattung nach § 13c¢ sowie nach § 9 Absatz 2 und § 10 der Netzreserveverordnung statt.

§ 50d

MalBnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, befristete Versorgungsreserve Braun-
kohle, Verordnungsermichtigung, Festlegungskompetenz

(1) Diein § 13g Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 genannten Erzeugungsanlagen (Reservean-
lagen) werden ab dem 1. Oktober 2022 bis zum 31. Mérz 2024 in eine Reserve (Versorgungsreserve)
iiberfiihrt. Die Reserveanlagen diirfen bis zum 31. Mérz 2024 nicht endgiiltig stillgelegt werden. Mit
Ablauf des 31. Médrz 2024 miissen sie endgiiltig stillgelegt werden. § 13g Absatz 1 Satz 3 ist nicht
anwendbar.

(2) Die Reserveanlagen dienen dem Zweck, dem Elektrizititsversorgungssystem kurzfristig
zusitzliche Erzeugungskapazititen, insbesondere zur Einsparung von Erdgas in der Stromerzeu-
gung, zur Verfiigung zu stellen. Stellt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung, die nicht der
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Zustimmung des Bundesrates bedarf, fest, dass eine Storung oder Gefahrdung der Sicherheit oder
Zuverléssigkeit des Elektrizitéts- oder Gasversorgungssystems vorliegt oder eine zukiinftige Geféahr-
dung der Sicherheit oder Zuverldssigkeit des Elektrizitdts- oder Gasversorgungssystems nicht aus-
geschlossen werden kann, diirfen die Betreiber die Reserveanlagen beftristet am Strommarkt einset-
zen. In der Rechtsverordnung regelt die Bundesregierung flir welchen Zeitraum der befristete Einsatz
am Strommarkt erlaubt ist (Abrufzeitraum), jedoch ldngstens bis zum 31. Mirz 2024.

(3) Wihrend der Versorgungsreserve miissen die Anlagenbetreiber jederzeit sicherstellen,
dass die Reserveanlagen innerhalb von 240 Stunden nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach
Absatz 2 betriebsbereit sind.

(4) Wihrend der Abrufzeitraume entscheiden die Anlagenbetreiber eigenverantwortlich {iber
die Fahrweise der Reserveanlagen. Die Anlagenbetreiber verduBBern den Strom am Strommarkt.

(5) Die Betreiber der Reserveanlagen erhalten fiir den Zeitraum in der Versorgungsreserve
auBlerhalb der Abrufzeitraume eine Vergiitung. Diese Vergiitung umfasst

1. die nachgewiesenen notwendigen Kosten, die fiir die betreffenden Reserveanlagen zur Herstel-
lung der Versorgungsreserve entstanden sind, sofern sie iiber die MaBinahmen der Sicherheits-
bereitschaft hinausgehen, und

2. die nachgewiesenen notwendigen Kosten fiir die Vorhaltung der betreffenden Reserveanlagen,
insbesondere fiir das Personal, die Instandhaltung und Wartung.

Im Fall der Reserveanlagen nach § 13g Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 richtet sich die Verglitung fiir die
Vorhaltung nach Satz 2 Nummer 2 bis zum 1. Oktober 2023 ausschlieBlich nach § 13g Absatz 5 Satz
1 und 2 und ab dem 1. Oktober 2023 ausschlieSlich nach Satz 2 Nummer 2. Weitergehende Kosten,
insbesondere sonstige Vergiitungsbestandteile der Sicherheitsbereitschaft, sind nicht erstattungsfa-
hig. § 13g Absatz 5 Satz 3 ist fiir Reserveanlagen ab dem 1. Dezember 2022 entsprechend anzuwen-
den. Wihrend der Abrufzeitrdume besteht kein Vergiitungsanspruch.

(6) Nach Ablauf der Versorgungsreserve

1. haben die Betreiber einen Anspruch auf Zahlung der Vergiitung nach Absatz 5, soweit die ithnen
zustehende Vergiitung nach Absatz 5 grofer ist als die Hélfte der von den Betreibern in den
Abrufzeitriumen mit den Reserveanlagen erwirtschafteten Uberschiisse, und

2. ist der Restwert der investiven Vorteile bei wiederverwertbaren Anlagenteilen, die der Betrei-
ber der Reserveanlage im Rahmen der Vergiitung nach Absatz 5 erhalten hat, von dem Betreiber
zu erstatten; maB3geblich ist der Restwert zu dem Zeitpunkt, ab dem sich die Reserveanlage
nicht mehr in der Versorgungsreserve befindet.

(7) Die Hohe der am Ende der Versorgungsreserve nach den Absétzen 5 und 6 zu zahlenden
Vergiitung wird durch die Bundesnetzagentur nach Beendigung der Versorgungsreserve auf Verlan-
gen eines Betreibers fiir diesen festgesetzt. Der Betreiber der Reserveanlage hat gegen den zustén-
digen Betreiber eines Ubertragungsnetzes mit Regelzonenverantwortung einen Vergiitungsanspruch
in der von der Bundesnetzagentur festgesetzten Hohe. Die Bundesnetzagentur kann zur geeigneten
und angemessenen Beriicksichtigung der bei den Betreibern von Ubertragungsnetzen anfallenden
Kosten in den Netzentgelten Festlegungen nach § 29 Absatz 1 treffen

(8) Fiir die Reserveanlagen ist § 13g ab dem 1. Oktober 2022 nicht mehr anzuwenden, soweit
in den Absétzen 1 bis 7 nichts anderes geregelt ist.

(9) Die Absitze 1 bis 8 diirfen nur nach MafBgabe und fiir die Dauer einer beihilferechtlichen
Genehmigung der Européischen Kommission angewendet werden.
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§ 50e

Verordnungserméchtigung zu Maflnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots und
Festlegungskompetenz der Bundesnetzagentur, Festlegungskompetenz

(1) Die Bundesregierung wird erméchtigt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, ndhere Bestimmungen zu erlassen {iber Einzelheiten des Verfahrens zur be-
fristeten Teilnahme am Strommarkt von Anlagen aus der Netzreserve nach den §§ 50a bis 50c und
zur befristeten Versorgungsreserve Braunkohle nach § 50d.

(2) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegungen nach § 29 Absatz 1 nihere Bestimmun-
gen zu den Nachweisen nach § 50b Absatz 2 Nummer 3 erlassen.

§ 50f

MaBnahmen zur Reduzierung der Gasverstromung zur reaktiven und befristeten Gaseinsparung,
Verordnungserméchtigung

(1) Die Bundesregierung kann nach Ausrufung der Alarmstufe oder Notfallstufe nach Artikel
8 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1938 des Europiischen
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 iiber Mafinahmen zur Gewahrleistung der sicheren
Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 (ABl. L 280 vom
28.10.2017, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/517 (ABI. L 104 vom 1.4.2022,
S. 53) geédndert worden ist, in Verbindung mit dem Notfallplan Gas des Bundesministeriums fiir
Wirtschaft und Energie vom September 2019, der auf der Internetseite des Bundesministeriums fiir
Wirtschaft und Klimaschutz veroffentlicht ist, durch Rechtsverordnung, ohne Zustimmung des Bun-
desrates, Regelungen zur Verringerung oder zum vollstindigen Ausschluss der Erzeugung elektri-
scher Energie durch den Einsatz von Erdgas fiir einen Zeitraum von ldngstens sechs Monaten erlas-
sen. Insbesondere konnen durch Rechtsverordnung Regelungen getroffen werden

1. zu den Anlagen, auf die die Rechtsverordnung anzuwenden ist, hierfiir kann auf die Grofie der
Anlage und zu deren Ermittlung insbesondere auf die elektrische Nettonennleistung der Anla-
gen zur Erzeugung elektrischer Energie durch den Einsatz von Erdgas abgestellt werden,

2. zur rechtlichen Begrenzung oder zum rechtlichen Ausschluss des Betriebs der Anlagen, in de-
nen elektrische Energie durch den Einsatz von Erdgas erzeugt wird, oder zur Verpflichtung des
Betreibers zur Zahlung eines Betrags in Euro pro Megawattstunde erzeugter elektrischer Ener-
gie oder eingesetzten Erdgases (Ponale),

3. zur Erhebung der Ponale und zur Festsetzung ihrer Hohe sowie zur verantwortlichen Stelle fiir
die Erhebung der Ponale; die Festsetzung der Hohe schlieBt eine Reduzierung der Ponale in
begriindeten Einzelfillen ein, insbesondere wenn die Anlage Warme erzeugt, die nicht auf an-
dere Weise bereitgestellt werden kann,

4. zu Ausnahmen von der rechtlichen Begrenzung oder dem Ausschluss des Betriebs der Anlagen
und zu Ausnahmen von der Pénale

a) flr Anlagen, in denen Wérme erzeugt wird, die nicht auf andere Weise erzeugt werden
kann, und

b) fiir Anlagen der Bundeswehr einschlief8lich ihrer Unternehmen zur Erfiillung ihrer auf3er-
halb einer Teilnahme am Strommarkt liegenden Aufgaben,

5. zur Sicherstellung, dass die Anlagen, auf die die Rechtsverordnung nach Satz 1 anzuwenden
ist, auf Anforderung der Betreiber von Ubertragungsnetzen fiir Malnahmen nach § 13 zur Ver-
fligung stehen,
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6.  zur Ermittlung und zur Hohe eines angemessenen Ausgleichs fiir den Ausschluss oder die Be-
grenzung der Vollbenutzungsstunden fiir die Erzeugung elektrischer Energie durch den Einsatz
von Erdgas,

7. zur Sicherstellung, dass Erdgas, das durch die Verringerung oder den Ausschluss der Erzeugung
elektrischer Energie durch den Einsatz von Erdgas eingespart wird, in vorhandenen Gasspei-
cheranlagen eingespeichert wird und

8. zu den Entscheidungsbefugnissen der Bundesnetzagentur.

(2) Die Versorgung geschiitzter Kunden im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1938 darf durch
eine Rechtsverordnung nach Absatz 1 nicht beeintrichtigt werden.

§ 50g
Flexibilisierung der Gasbelieferung

(1) In einem Vertrag, der die Mindestbelieferung eines Letztverbrauchers mit Gas in einem
bestimmten Zeitraum zum Gegenstand hat, sind Vereinbarungen, die eine WeiterverduB3erung nicht
verbrauchter Mindestabnahmemengen untersagen, unwirksam.

(2) Verzichtet ein Letztverbraucher in einem Vertrag, der die Mindestbelieferung einer An-
lage mit einer Anschlussleistung von mehr als 10 Megawatt mit Gas zum Gegenstand hat, ganz oder
teilweise auf den Bezug der Mindestabnahmemengen, hat der Letztverbraucher gegeniiber dem Lie-
feranten einen Anspruch auf Verrechnung der entsprechenden Abnahmemengen. Der Anspruch auf
Verrechnung besteht fiir den jeweils zu dem nach dem Zeitraum korrespondierenden, borslichen
GroBhandelspreis abziiglich einer Aufwandspauschale in Hohe von 10 Prozent der nicht bezogenen
Gasmengen.

§ 50h
Vertragsanalyse der Gaslieferanten fiir Letztverbraucher

(1) Gaslieferanten stellen den von ihnen belieferten Letztverbrauchern mit registrierender
Leistungsmessung jahrlich zum 1. Oktober eine Vertragsanalyse zur Verfligung.

(2) Die Vertragsanalyse nach Absatz 1 hat alle erforderlichen Informationen zu enthalten, da-
mit Gaslieferanten und Letztverbraucher bewerten kdnnen, inwieweit auf die jeweils relevanten Gas-
groBhandelspreise an der Borse reagiert werden kann und inwieweit das Potenzial besteht, sich iiber
den Gaslieferanten oder direkt am GasgroBhandelsmarkt zu beteiligen. Die Vertragsanalyse muss
insbesondere Angaben enthalten:

1. zuden jeweils relevanten Gasgro3handelspreisen an der Borse,

2. zuden Méglichkeiten eines Weiterverkaufs der kontrahierten Mengen durch den Gaslieferanten
und den Letztverbraucher,

3. zuden Moglichkeiten einer Partizipation des Letztverbrauchers an dem Verkaufserlos, wenn er
zu Gunsten eines Weiterverkaufs seinen Bezug an Gas einstellt oder verringert und

4. zu den moglichen Vertragsdnderungen, um eine Partizipation wie unter den Nummer 2 und 3
dargestellt zu ermdglichen.

(3) Um die Einhaltung der Verpflichtung nach Absatz 1 zu iiberpriifen, kann die Bundesnetz-
agentur den Gaslieferanten auffordern, die Vertragsanalyse vorzulegen.
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§ 501
Verhéltnis zum Energiesicherungsgesetz

Die Vorschriften des Energiesicherungsgesetzes vom 20. Dezember 1974 (BGBI. I S. 3681),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2022 (BGBI. I S. 730) gedndert worden ist,
bleiben von den §§ 50a bis 50h unberiihrt.*

6. §59 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geéndert:

a) In Nummer 24 wird am Ende das Wort ,,und* gestrichen.
b) In Nummer 25 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.
c) Die folgenden Nummern 26 und 27 werden angefiigt:

,26. Entscheidungen nach § 50b Absatz 3 Satz 2, und

27. Festlegungen nach § 50d Absatz 2.

7. Nach § 120 wird der folgende § 121 eingefiigt:

S 121
AuBerkrafttreten der §§ 50 a bis 50c und 50e bis 501

§ 50g tritt mit Ablauf des 31. Mirz 2023 auller Kraft. Die §§ 50 a bis 50c sowie 50e, 50f, 50h
und 50i treten mit Ablauf des 31. Mérz 2024 auBer Kraft..

Artikel 2

Anderung des Kraft-Wirme-Kopplungsgesetzes

Das Kraft-Wiarme-Kopplungsgesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBI. I S. 2498), das zuletzt durch
Artikel 88 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. I S. 3436) gedndert worden ist, wird wie folgt
gedndert:

1. § 7c Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
,Ein Ersatz im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn

1. die neue KWK-Anlage in dasselbe Warmenetz einspeist, in das auch die bestehende KWK-
Anlage eingespeist hat, und

2. die bestehende KWK-Anlage oder in den Féllen des Absatzes 3 der bestehende Dampferzeu-
ger innerhalb von zwolf Monaten vor oder nach Aufnahme des Dauerbetriebs der neuen KWK-An-
lage endgiiltig stillgelegt wird.*

2. Dem § 35 werden die folgenden Absitze 22 und 23 angefligt:

»(22) Sofern nach § 7c Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 eine Stilllegung der bestehenden KWK-An-
lagen oder in den Fillen des § 7c Absatzes 3 des bestehenden Dampferzeugers spitestens zwischen
dem 1. Januar 2022 und dem 30. Mérz 2024 zu erfolgen hat, ist § 7c Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 nicht
anzuwenden und die bestehende KWK-Anlage oder in den Féllen des § 7c Absatzes 3 der bestehende
Dampferzeuger muss stattdessen bis zum 30. Mérz 2024 endgiiltig stillgelegt sein.



Drucksache 20/2356 — 13— Deutscher Bundestag — 20. Wahlperiode

(23) Absatz 22 darf erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europiische
Kommission und nur nach Mafligabe der Genehmigung angewandt werden.*.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

(2) In Artikel 1 Nummer 5 tritt§ 50 d an dem Tag in Kraft, an dem die Européische Kommission
die beihilfenrechtliche Genehmigung erteilt hat. Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz
gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt.

Berlin, den 21. Juni 2022

Dr. Rolf Miitzenich und Fraktion
Katharina Droge, Britta Haflelmann und Fraktion
Christian Diirr und Fraktion
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Begriindung

A. Alilgemeiner Teil

L. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Bereits vor der im Februar 2022 begonnenen weitflidchigen Ausweitung des seit der Annexion der Krim
andauernden volkerrechtswidrigen Angriffs der Russischen Foderation auf die Ukraine war die Lage auf
den Energiemirkten sehr angespannt und schwierig. Um die Energieversorgungssicherheit in Deutsch-
land zu stdrken, sollen dem Strommarkt weitere Erzeugungskapazititen zur Verfiigung gestellt werden.
Diese Erzeugungskapazititen sollen auf Energietrdgern basieren, die nicht oder jedenfalls nicht aus-
schlieBlich aus Russland importiert werden. Konkret ist dies fiir die Energietriiger Steinkohle und Ol der
Fall, fiir die es einen fiir Deutschland zugénglichen liquiden Weltmarkt gibt, sowie fiir den Energietriger
Braunkohle, der gegenwirtig auch in Deutschland noch abgebaut wird. Ziel dieses Gesetzentwurfs ist es
dementsprechend, dem Strommarkt fiir einen befristeten Zeitraum zusitzliche Erzeugungskapazititen zur
Stromerzeugung mit den Energietrdgern Stein- und Braunkohle sowie Mineral6l zur Verfligung zu stellen.
Dazu sollen Kraftwerke genutzt werden, die gegenwértig nur eingeschriankt verfiigbar sind, demnéchst
stillgelegt wiirden oder sich in einer Reserve befinden. Durch diese zusitzlichen Erzeugungskapazititen
soll die Stromerzeugung in mit Erdgas befeuerten Kraftwerken soweit wie moglich ersetzt werden kon-
nen, um Erdgas einzusparen. Da davon auszugehen ist, dass es sich um eine voriibergehende Lage handelt,
sollen die MaBinahmen befristet sein. AuBlerdem kehren die Kraftwerke nur dann in den Strommarkt zu-
riick, wenn dies erforderlich ist, um eine Gefdhrdung des Gasversorgungssystems abzuwenden. Dies wird
durch ein entsprechendes Auslosekriterium sichergestellt. Das Ziel, den Kohleausstieg idealerweise im
Jahr 2030 zu vollenden, sowie auch die Klimaziele, bleiben davon unberiihrt.

Durch Anderungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wird ermdglicht, dass Anlagen zur Erzeugung
elektrischer Energie, die mit anderen Energietridgern als Erdgas befeuert werden und die derzeit nicht,
oder nur eingeschrinkt betrieben werden kdnnen oder in kurzer Zeit stillgelegt wiirden zusétzliche elekt-
rische Energie erzeugen kdnnen. Dies gilt fiir einen befristeten Zeitraum der spatestens am 31. Mérz 2024
endet. Folgende Anlagen sind von diesen Regelungen betroffen:

—  Stein- und Braunkohlekleinanlagen, die in den Anwendungsbereich des Kohleverstromungsbe-
endigungsgesetzes fallen und fiir die in den Jahren 2022 und 2023 ein Verbot der Kohleverfeue-
rung wirksam wird,

— systemrelevante Anlagen, die mit Kohle oder Mineraldl befeuert werden und derzeit in der Netz-
reserve gebunden sind und

— Braunkohleanlagen nach § 13g EnWG.

Nach Abruf iiber eine Verordnung der Bundesregierung kénnen diese Anlagen voriibergehend am Strom-
markt teilnehmen und damit zur Lastdeckung beitragen.

Fiir den Bereich der Gaskraftwerke wird eine Verordnungserméchtigung geschaffen, um im Fall einer
Gefiahrdung des Gasversorgungssystems sehr schnell den Einsatz von Gaskraftwerken beschrinken zu
konnen und dadurch den Gasverbrauch in der Stromerzeugung noch weiter senken zu konnen. Diese
MaBnahme wird aufgrund ihrer Eingriffsintensitit mit einem Auslosekriterium verbunden: Sie kann erst
bei einer Gefiahrdung des Gasversorgungssystems in Kraft gesetzt werden. Die Anwendung ist nur fiir
einen Zeitraum von maximal sechs Monaten moglich.

Dartiiber hinaus werden gesetzliche Vorgaben zur Flexibilisierung von Gasliefervertrigen umgesetzt, um
eine effektive Allokation der vorhandenen Gasmengen auf dem Markt zu sicherzustellen.
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AusschlieBlich aus Griinden der Vorsorge wird auch die bereits bestehende Ermachtigung zur Verpflich-
tung der Kraftwerksbetreiber, Rohstoffen fiir den Kraftwerkseinsatz vorzuhalten, gedndert und die Hand-
lungsmdglichkeit fiir den Verordnungsgeber auf bis zu 60 Tage erhdht.

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
Artikel 1 dndert das Energiewirtschaftsgesetz:

Durch das Gesetz wird das Instrumentarium zur Stirkung der Versorgungssicherheit erweitert mit dem
Ziel Erdgas im Stromsektor einzusparen.

Nach den Regelungen des Gesetzes konnen systemrelevante Kraftwerke, fiir die in den Jahren 2022 und
2023 ein Verbot der Kohleverfeuerung gemifl KVBG-Ausschreibungen wirksam wiirde oder die bereits
in der Netzreserve vorgehalten und nicht mit Erdgas betrieben werden befristet am Strommarkt teilneh-
men, wenn das BMWK in einer Rechtsverordnung feststellt, dass eine Gefdhrdung der Sicherheit oder
Zuverlassigkeit des Gasversorgungssystems nicht ausgeschlossen werden kann (,,Abruf*). Die Teilnahme
am Strommarkt kann dann ausschlieBlich in dem durch die Rechtsverordnung festgelegten Zeitraum er-
folgen. Der Betrieb am Strommarkt erfolgt freiwillig.

Damit die Kraftwerke im Fall eines Abrufs fiir einen Marktbetrieb bereit sind, miissen die Kraftwerksbe-
treiber sicherstellen, dass die Anlagen zum 1. November 2022 technisch in einen Zustand sind, der einen
dauerhaften Betrieb am Strommarkt erlaubt. Die dafiir anfallenden Kosten werden erstattet. Im Zeitraum
der Marktteilnahme werden keine Kosten erstattet. Dariiber hinaus werden die Kraftwerksbetreiber ver-
pflichtet zu einem Stichtag eine bestimmte Menge Brennstoff vorritig zu halten, damit geniigend Brenn-
stoff fiir den Markteinsatz vorhanden ist.

Zur Starkung der Versorgungssicherheit werden auch Kraftwerke, die aktuell noch in der Sicherheitsbe-
reitschaft gebunden sind, zum 1. Oktober 2022 in eine Versorgungsreserve liberfiihrt.

Fiir den Bereich der Gaskraftwerke wird eine Verordnungserméchtigung geschaffen, um im Fall einer
Gefiahrdung des Gasversorgungssystems den Einsatz von Gaskraftwerken zu beschrianken und dadurch
den Gasverbrauch zu senken. Aufgrund der Eingriffsintensitét dieser Mainahme wird sie mit einem Aus-
16sekriterium verbunden. Die Umsetzung in Form der Rechtsverordnung ist nur fiir einen voriibergehen-
den Zeitraum moglich. Gaslieferanten werden verpflichtet den Letztverbrauchern jéhrlich eine Ver-
tragsanalyse zur Verfligung zu stellen, um Potenziale der effektiveren Allokation von Gasmengen zu er-
kennen. Dariiber hinaus wird fiir Gasliefervertrige mit Mindestabnahmemengen ein Anpassungsrecht der
Abnahmemengen sowie ein Verbot von Vertragsgestaltungen vorgesehen, die den Weiterverkauf von Gas
verhindern.

Durch das Gesetz wird die Moglichkeit erweitert, zur Sicherung der Energieversorgung Vorgaben zur
Bevorratung mit Brennstoffen zu machen.

Zur Reduzierung des Gasverbrauchs bei strom- und spannungsbedingten Anpassungen der Wirkleistungs-
erzeugung oder des Wirkleistungsbezugs (Redispatch) von Marktkraftwerken und beim Einsatz der Netz-
reserve wird den Betreibern von Elektrizititsversorgungsnetzen befristet mehr Flexibilitdt eingerdumt.
Gleichzeitig wird der Mindestfaktor fiir KWK-Strom aufgehoben, um kurzfristig die KWK-Stromerzeu-
gung zu reduzieren, wenn diese zur Engpassentlastung beitragen kann. Langfristig werden so Flexibili-
tatsanreize gesetzt, wahrend der europarechtliche Vorrang der KWK-Verstromung in der kostenbasierten
Auswahlentscheidung der Netzbetreiber beriicksichtigt bleibt, da bei der Reduzierung von KWK-Strom
hohere Kosten durch die Bereitstellung von Ersatzwirme oder entgangenen Wiarmeerlosen entstehen.

Artikel 2 sieht Anderungen im Kraft-Wirme-Kopplungsgesetz vor. Der Zeitraum, um den Kohleersatz-
bonus nach dem KWKG in Anspruch nehmen zu kdnnen, wird bis zum 30. Mérz 2024 verldngert.

Artikel 3 regelt das Inkrafttreten.
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I11. Alternativen
Es sind keine gleich geeigneten Alternativen ersichtlich.

Bereits stillgelegte Kraftwerke zu reaktivieren ist keine Alternative, da die Kraftwerke groBtenteils keine
Betriebsgenehmigungen mehr haben und wesentliche Anlagenteile zuriickgebaut wurden, sodass eine
Wiederinbetriebnahme einen hohen wirtschaftlichen und zeitlichen Aufwand bedeuten wiirde. Die Wie-
derinbetriebnahme wiirde durchschnittlich 12 bis 24 Monate dauern. Das wiirde im Ergebnis bedeuten,
dass die Kraftwerke keinen Versorgungsbeitrag fiir den Winter 2022/2023 leisten wiirden.

Das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz und das Bundesministerium fiir Umwelt und
Verbraucherschutz haben gemeinsam gepriift, ob und inwiefern eine Verldngerung der Laufzeiten von
Atomkraftwerken zur Energiesicherheit beitrdgt. Im Ergebnis einer Abwagung von Nutzen und Risiken
ist eine Laufzeitverldngerung der drei noch laufenden Atomkraftwerke auch angesichts der aktuellen an-
gespannten und volatilen Situation nicht zu empfehlen. Dazu liegt eine gemeinsame schriftlichen Stel-
lungnahme der beiden Ministerien vor.

Eine sofortige Abregelung von Gaskraftwerken ist keine geeignete Alternative, da die Eingriffsintensitit
sehr hoch wire und der Einspareffekt im Hinblick auf Gas dies gegenwirtig nicht rechtfertigen wiirde.
Zudem ist ein geeigneter Mechanismus, um das eingesparte Gas fiir den kommenden Winter einzuspei-
chern kurzfristig nicht implementierbar.

Iv. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11des Grundgesetzes.
Das vorliegende Gesetz in Artikel 1 fallt in den Bereich des Rechts der Wirtschaft, das auch das Energie-
wirtschaftsgesetz umfasst. Ziel des Gesetzes ist die Stiarkung der Versorgungssicherheit und die Erdga-
seinsparung im Stromsektor. Dieses Ziel kann nur durch einheitliche Regelungen fiir Kraftwerke in dem
gesamten Wirtschaftsraum der Bundesrepublik erfolgen. Eine bundesgesetzliche Regelung der MafBnah-
men in diesem Gesetz ist dariiber hinaus auch zur Wahrung der Rechtseinheit erforderlich, da die Kraft-
werksbetreiber unabhidngig vom Standort der Anlage durch die MaBnahmen adressiert werden miissen.

Die gesetzlichen Regelungen sind mit dem Recht der Europdischen Union vereinbar.

Der Anwendungsbereich volkerrechtlicher Vertrage wird nicht bertihrt.

V. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Keine.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Das Gesetz entspricht den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne der
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-Agenda 2030 fiir nachhaltige Entwick-
lung dient.

Nach Uberpriifung der Indikatoren und Prinzipien fiir nachhaltige Entwicklung erweist sich das Rege-
lungsvorhaben als vereinbar mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und trdgt insbesondere zur Errei-
chung des Nachhaltigkeitsziels SDG 7 (Zugang zu bezahlbarer, verlésslicher, nachhaltiger und moderner
Energie fiir alle sichern) bei.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Insgesamt entsteht ein jahrlicher Personalmehrbedarf bei der Bundesnetzagentur in Hohe von 4,19 Stel-
len. Hiervon entfallen 0,36 Stellen auf den mittleren Dienst, 1,04 Stellen auf den gehobenen Dienst und
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2,79 Stellen auf den hoheren Dienst. Der aus dem Gesetz entstehende Mehrbedarf an Sach- und Perso-
nalmitteln soll finanziell und stellenmaBig im Epl. 09 ausgeglichen werden.

4. Erfiillungsaufwand

Aus den gesetzlichen Anderungen entsteht kein Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger.

Fiir die Wirtschaft und Verwaltung entsteht folgender Erfiillungsaufwand:

Bei der Bundesnetzagentur entsteht ein jahrlicher Erfiilllungsaufwand aus den Aufgaben dieses Gesetzes

in Hohe von 312.162 Euro und ein einmaliger Umstellungsbedarf in Héhe von 1.953 Euro.

Im Einzelnen

Nummer des An- | Regelung Wirkung der Vorgabe Einmaliger/jahrlicher Er- | EU-Vorgabe
derungsbefehls fullungsaufwand
Norm-Adressat / Informa-
tionspflicht (IP)
Nummer 4 § 50 EnWG Anderung der VO-Erméchti- Kein neuer Erflllungsauf-
gung wand
Nummer 5 § 50 aneu Anzeigepflicht durch Anlagen- | Einmaliger Erflllungsauf-
betreiber gegenliber BNetzA wand
und UNB
VvV, W
Nummer 5 § 50 b neu Bereithaltung zum Dauerbetrieb | Jahrlicher Erfillungsauf-
und Mindestbevorratung mit wand
Brennstoffen
w
Nummer 5 § 50 b neu Nachweis der Mindestbevorra- | Jahrlicher Erfillungsauf-
tung und Brennstoffversorgung | wand
gegenliber BNetzA
V,W
Nummer 5 § 50 b neu Ausnahmegenehmigungen zu | Jahrlicher Erflllungsauf-
Lagerung von Mindestvorraten | wand
\Y
Nummer 5 § 50 c neu Verordnungsermachtigung Einmaliger Erfillungsauf-
wand
\Y
Nummer 5 § 50 d neu Verordnungsermachtigung Einmaliger Erfullungsauf-
wand
\Y
Nummer 5 § 50 h neu Informationspflicht fir Gasliefe- | Jahrlicher Erfullungsauf-
ranten wand
VvV, W

Der Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung betrifft die mit dem Vollzug befassten Behorden.

Insgesamt entsteht jéhrlicher ein Personalmehrbedarf bei der Bundesnetzagentur in Hoéhe von 4,19 Stel-
len. Hiervon entfallen 0,36 Stellen auf den mittleren Dienst, 1,04 Stellen auf den gehobenen Dienst und
2,79 Stellen auf den hoheren Dienst. Das zusétzliche bendtige Personal wird dauerhaft gebraucht, um den
Anforderungen der neuen Rechtsgrundlagen gerecht zu werden. Die betreffende Festlegung muss hierfiir
zunéchst erstellt und danach im Zeitverlauf einer stetigen Effizienzkontrolle unterzogen werden. Es kann
davon ausgegangen werden, dass analog zu bisherigen Kostenpriifungsverfahren mit den Kraftwerksbe-
treibern, sich auch diese als langwierig erweisen werden.



Deutscher Bundestag — 20. Wahlperiode

—18—

Drucksache 20/2356

Tabelle: Verdnderungen des jahrlichen Aufwandes Verwaltung

Zeitauf- Perso- | Sachauf-
N Bezeichnung Paragraf und Fallzahl wand in Lohnsatz nalauf- | wand in Fall- ?Na:::li’: S:::;:t‘;
1 Rechtsnorm Minuten in Euro/h | wand in € zahl Tsd.€ | 1o Tsd. €
pro Fall Tsd. € pro Fall ’ : :
Entgegen-
nahme der
Nachweise
nach Mindest-
bevorratung mit | § 50b Absatz
Brennstoffen 2 Nummer 3
T lund  Antrag, | und§50b Ab-| 292 120 46,50 1 23
dass die Ver- |satz 3 EnWG
pflichtung  zur
Betriebsbereit-
schaft als erfillt
gilt
Kostenanerken- | § 50c Absatz
2 nung 3EnWG 21 12.000 62,03 248 260
Festlegungen 50d Absatz
3 zu den Nach- gEnWG 2 12.000 70,50 99 28
weisen
Feststellung der
Hohe der Ver-
4 gutung fir die 5 19.200 62,03 99 99
Versorgungsre-
serve
Uberpriifung
5 der Informati- | § 50 h Absatz
onspflicht der |3 EnWG
Gaslieferanten

Zur Nummer 1: Fiir die Entgegennehmen und das Verarbeiten der Meldungen durch Kraftwerksbetreiber
entsteht ein Zeitaufwand von 60 Minuten pro Fall im gehobenen Dienst.

Zu Nummer 2: Fiir die Entgegennahme und die Priifung der Nachweise oder der Antrdge durch den
Anlagenbetreiber entsteht ein Zeitaufwand von 120 Minuten pro Fall im gehobenen Dienst. Die Meldun-
gen werden monatlich entgegengenommen, das heiflt je Kraftwerk fallen jéhrlich 12 Meldungen an.

Zu Nummer 3: Fiir die Kostenanerkennung nach § 50 Absatz 3 EnWG entsteht ein Zeitaufwand von
insgesamt 25 Personentagen pro Fall. Davon 2,5 Personentagen im mittleren Dienst, 5 Personentagen im
gehobenen Dienst und 17,5 Personentagen im hoheren Dienst. Der Lohnsatz ist entsprechend gemittelt
angegeben.

Zu Nummer 4: Fiir die Festlegungen nach § 50c EnWG entsteht ein Zeitaufwand von insgesamt 25
Personentagen pro Fall/Festlegung im hoheren Dienst.

Zu Nummer 5: Die Bundesnetzagentur stellt die Hohe der Vergiitung fiir die Versorgungsreserve durch
Beschluss fest. Dies fiihrt pro Fall zu einem Zeitaufwand von 4 Tagen im mittleren Dienst, 8 Tagen im
gehobenen Dienst und 28 Tagen im hoheren Dienst. Der Stundensatz ist entsprechend als gewichteter
Mittelwert angegeben. Dies beriicksichtigt bereits eine konservative Schitzung des Personalbedarfs auf-
grund der Erfahrung aus den abgeschlossenen Verfahren der Sicherheitsbereitschaft nach § 13g EnWG.
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Tabelle: Umstellungsaufwand Verwaltung
Sach-
Zeitauf- auf-
Nr. . . Personal- Sachauf- Gesamt-
Bezeich- | Paragraf und wand in | Lohnsatz . wand | Fall- .
nung Rechtsnorm el Minuten | in Euro/h au?nslzng in in€ zahl and é" = ianufrv;zhi :
pro Fall : pro C
Fall !
|
Entgegen- 1
nahmen und y
Verarbeitung |
° | § 50a Absatz
1 der  Anzei > EnWG 21 60 46,50 1 1 |
gen der '
Kraftwerks-
betreiber [
Entgegen- ‘l
nahme und
2 |Verarbeitung | § 20¢ Absatz| 5, 60 46,50 1 1
d > |1 EnWG |
er Anzei-
gen i

Zur Nummer 1: Fiir die Entgegennahme der Anzeigen entsteht ein Zeitaufwand von 60 Minuten pro
Fall im gehobenen Dienst.

Zur Nummer 2: Fiir die Entgegennahme der Anzeigen entsteht ein Zeitaufwand von 30 Minuten pro
Fall im gehobenen Dienst.

Fiir die Wirtschaft und dort insbesondere die Energiewirtschaft kann einmaliger Erfiillungs-aufwand
entstehen, wenn sie anzeigen, dass sie nach Abruf durch Rechtsverordnung nach § 50a neu EnWG am
Strommarkt teilnehmen mochten. Es kann Erfiillungsaufwand durch die Pflicht zur Vorbereitung auf
einen moglichen Dauerbetrieb und fiir die Brennstoffbevorratung nach § 50b neu EnWG entstehen. Al-
lerdings werden die entstehenden Kosten im Rahmen der Netzreserve erstattet.

Es entsteht ein jahrlicher Erfiillungsaufwand in Hohe von rund 14.000 Euro, der vollstéindig aus Biirokra-
tiekosten aus Informationspflichten besteht.

Tabelle: Jahrlicher Erfiillungsaufwand

Nr

Bezeichnung

Paragraf
und Adressat

Rechts-
norm

Art der
Vorgabe

Fall-
zahl

Zeitauf-
wand in
Minuten
pro Fall

Lohn-
satz in
Euro/h

Personal- Gesamt-
aufwand in | aufwand in
Tsd. € Tsd. €

Absenden der
Nachweise

nach Mindest-
bevorratung mit
Brennstoffen o-
der Antrag,
dass die Ver-
pflichtung  zur
Betriebsbereit-
schaft als erfllt

gilt.

§ 50b Ab-
satz 2
Nummer
3 EnWG | Anlagen-
oder § | betreiber
50b Ab-
satz 3
EnWG

Informati-
onspflicht

252

60

54,7

Erstellung von
jahrlichen Ver-
tragsanalysen
fur Letztver-
braucher

§ 50 h Ab-
satz 1
EnWG

Gasliefe-
ranten

Informati-
onspflicht

Zu Nummer 1: Fiir das Ubersenden der Nachweise oder der Antriige durch den Anlagenbetreiber entsteht
ein Zeitaufwand von 60 Minuten pro Fall im mittleren Schwierigkeitsgrad. Die Meldung ist monatlich zu

abzugeben.
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Es entsteht ein Umstellungsaufwand in H6he von rund 2.000 Euro.

Der Umstellungsaufwand enthélt einen Anteil von Biirokratiekosten aus Informationspflichten von etwa
1.000 Euro.

Zu Nummer 2:

Tabelle: Umstellungsaufwand

Para- Zeitauf- Perso-
graf | Adres- Art der wand in | Lohn- | nalauf- | Gesamtauf-
Nr.| Bezeichnung und sat Voraabe | Fallzahl | oo oo | satzin | wand | wandin Tsd.
Rechts 9 Euro/h | in Tsd. €
norm pro Fall €
Anzeigepflicht zur
Befristeten Teil- § 50a Anla-
nahme am Strom- |, " [ genbe- | |ntormati-
1 markt durch Anla- treiber ) 21 60 54,7 1 1
- 2 onspflicht
genbetreiber  ge- EnWG
genlber  BNetzA
und UNB
Uberta-
Entgegennahme § 50a [ gungs-
der Anzeige zur be- | Absatz | netzbe- | weitere Vor-
2 . f ; 21 30 54,7 1 1
fristeten Teilnahme | 2 treiber | gabe
am Strommarkt EnWG
Erstellung von An- § 50c Anla-
zeigen zum Ende genbe- -
3 |der  befristeten | APSAZ [{ 5~ [ Informati 5 30 54,7 1 0
- 1 onspflicht
Ruckkehr zum = e
Strommarkt
Entgegennahmen § 50c Uber-
der Anzeige zum|,p..p, " |tra- weitere Vor-
4 | Ende der befriste- 1 gungs- abe 5 30 54,7 1 0
ten Teilnahme am EnWG netzbe- |9
Strommarkt treiber
Erstellung von jahr- | §  50h Gaslie-
5 lichen \(grtragsana— Absatz feran- Informatl- 40.000 15 54,70 547
lysen fir Letztver- |1 ten onspflicht
braucher EnWG

Zur Nummer 1: Fiir das Erstellen der Meldungen durch Kraftwerksbetreiber entsteht ein Zeitaufwand
von 60 Minuten pro Fall im mittleren Schwierigkeitsgrad.

Zur Nummer 2: Fiir die Entgegennahme der Meldungen durch die Ubertragungsnetzbetreiber entsteht
ein Zeitaufwand von 30 Minuten pro Fall im mittleren Schwierigkeitsgrad.

Zur Nummer 3: Fiir das Erstellen der Meldungen durch Kraftwerksbetreiber entsteht ein Zeitaufwand
von 30 Minuten pro Fall im mittleren Schwierigkeitsgrad.

Zur Nummer 4: Fiir die Entgegennahme der Meldungen durch die Ubertragungsnetzbetreiber entsteht
ein Zeitaufwand von 30 Minuten pro Fall im mittleren Schwierigkeitsgrad.

Zu Nummer 5: Fiir das Erstellen der jahrlichen Vertragsanalysen fiir Letztverbraucher entsteht ein Zeit-
aufwand von 15 Minuten pro Fall im mittleren Schwierigkeitsgrad.

5. Weitere Kosten

Es sind Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, zu erwarten. Auf der einen Seite werden den Anlagenbetreibern die Kosten fiir die Vorhaltung und
Herstellung der Betriebsbereitschaft der Reserveanlagen erstattet und iiber die Netzentgelte gewélzt.
Mehrkosten in dieser Hinsicht entstehen je-doch nur in Bezug auf die hoheren Anforderungen an die
Betriebsbereitschaft fiir einen Dauerbetrieb und die Kohlebevorratung aufgrund des neuen § 50b EnWG.
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Diese Mehrkosten kdnnen sich nach aktueller und vorldufiger Schitzung auf etwa 550 bis 600 Mio. Euro
fiir die Laufzeit der MaBinahme belaufen. Ein wesentlicher Anteil davon sind Kosten der Brennstoffbe-
vorratung, die aber langfristig zu keinen wesentlich héheren Kosten fithren, da die Brennstoffe nach dem
Durchfiihrungszeitraum der MaBnahme im reguléren Netzreservebetrieb aufgebraucht und sodann einge-
spart werden konnen.

Gleichzeitig konnen die Stromverbraucher bei Abruf der Marktteilnahme der Kraftwerke in der Netzre-
serve vor moglicherweise stark steigenden Strompreisen infolge einer Gefahrdung der Gasversorgung
soweit wie moglich geschiitzt werden, denn die zusétzlichen Kraftwerke im Strommarkt erweitern das
angebotsseitige Erzeugungspotential, in dessen Folge die Strompreise sinken werden. Der Umfang der
Preissenkungen im Stromgrof-handel ist neben weiteren marktpreisbildenden Faktoren und Entscheidun-
gen abhéngig von der Preisentwicklung von Mineralol, Kohle, Erdgas sowie CO2-Zertifikaten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Die im Gesetz erfolgten Anderungen sollen die Versorgungssicherheit in Anbetracht der aktuellen geo-
politischen Lage starken.

Gleichstellungspolitische Auswirkungen oder Auswirkungen auf den demografischen Wandel sind durch
dieses Gesetz nicht zu erwarten. Die Priifung des Gesetzes im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Le-
bensverhiltnisse der Menschen hat ergeben, dass keine wesentlichen Beeinflussungen erfolgen.

VI. Befristung; Evaluierung

Das Gesetz ist teilweise bis zum 31. Mirz 2024 befristet und tritt mit Ablauf dieses Tages auller Kraft.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Energiewirtschaftsgesetzes)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine formale Anderung des Inhaltsverzeichnisses aufgrund der neuen §§ 50a bis i.
Zu Nummer 2

Um Gas in Kraft-Wiarme-Kopplungsanlagen einzusparen und dauerhaft eine flexible und netzdienliche
Fahrweise dieser Anlagen anzureizen, wird die Mindestfaktorregelung fiir KWK-Strom aufgehoben. Die
relative Nachrangigkeit von wirmegekoppelter Stromerzeugung aus hocheffizienten KWK-Anlagen in
der Abschaltreihenfolge ergibt sich weiterhin dadurch, dass aufgrund der zusitzlichen Aufwendungen fiir
die Ersatzwirmeerzeugung bzw. aufgrund entgangener Warmeerlose die tatsdchlichen Kosten der Abre-
gelung immer hoher sind als die Kosten fiir die Abregelung nicht-warmegekoppelter konventioneller Er-
zeugung. Zusitzlich soll an dieser Stelle ein Anreiz fiir die Betreiber der KWK-Anlagen gesetzt werden,
dauerhaft eine flexible und nach Mdglichkeit elektrische Ersatzwérmeversorgung sicherzustellen.

Zu Nummer 3

Es handelt sich um eine Folgednderung zu der Authebung des § 13 Absatz 1b. Zugleich werden durch
Zeitablauf obsolete Formulierungen entfernt.

Zu Nummer 4
Um die Energieversorgungssicherheit in Deutschland trotz der Verwerfungen aufgrund des volkerrechts-

widrigen Angriffs von Russland auf die Ukraine zu gewiéhrleisten, miissen die Krisenvorsorge und die
Instrumente der Krisenbewiéltigung gestirkt werden. § 50 EnWG sah bereits bisher eine Verordnungser-
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méichtigung vor, um zur Sicherung der Energieversorgung eine Bevorratungspflicht fiir fossile Brenn-
stoffe einzufiihren. Dieser bestehende Rechtsrahmen soll erweitert werden, um das Instrumentarium von
praventiven MaBBnahmen zur Krisenvorsorge zu erweitern.

Durch die Anderung in Buchstabe b wird sichergestellt, dass die Bevorratung fiir bis zu 60 Tage angeord-
net werden kann. Damit wird sichergestellt, dass auch fiir ldngere Zeitrdume Vorrite angelegt werden
konnen. Dies ist insbesondere wichtig, um die Zeiten mit groBerem Energiebedarf in den Wintermonaten
besser abzudecken. Zudem wird klargestellt, dass sich die Abgabeverpflichtung der Anlagen auf einen
Betrieb mit der maximal mdglichen Nettonennleistung bezieht. Darunter ist die die hochste elektrische
Nettodauerleistung als Wirkleistung unter Nennbedingungen zu verstehen, die eine Anlage zur Erzeugung
elektrischer Energie erreicht. Durch diese Anderung wird eine klare BezugsgroBe fiir die Berechnung der
vorzuhaltenden Bevorratungsmengen geschaffen. Dies bedeutet auch, dass die Vorrite in der Praxis deut-
lich ldnger als maximal 60 Tage reichen werden, da die Anlagen nicht dauerhaft mit maximaler Netto-
nennleistung betrieben werden.

Zu Nummer 5
Zu § 50a neu

Mit dem neuen § 50a Absatz 1 wird die Bundesregierung befristet bis zum 31. Méarz 2024 die Moglichkeit
geschaffen, Anlagen, die in der Netzreserve vorgehalten werden und die andere Energietrager als Erdgas
zur Erzeugung elektrischer Energie einsetzen, iiber eine Rechtsverordnung fiir einen befristeten und in
der Rechtsverordnung festzulegenden Zeitraum an den Strommarkt zu entlassen. In der Rechtsverordnung
muss die Bundesregierung feststellen, dass eine zukiinftige Gefahrdung der Sicherheit oder Zuverléssig-
keit des Gasversorgungssystems nicht ausgeschlossen werden kann. In der Rechtsverordnung hat die Bun-
desregierung zu regeln, fiir welchen Zeitraum die befristete Teilnahme am Strommarkt erlaubt ist. In der
Zeit der befristeten Teilnahme am Strommarkt wird von dem in § 7 Absatz 1 der Netzreserveverordnung
geregelten VerduBerungsverbot abgewichen. Anlagen in der Netzreserve, flir die ein Verbot der Kohle-
verfeuerung besteht, diirfen dann abweichend von § 51 Absatz 1 Satz 1 Kohle verfeuern.

Nach Absatz 2 muss der Anlagenbetreiber die Riickkehr an den Strommarkt gegeniiber der Bundesnetz-
agentur und dem Ubertragungsnetzbetreiber anzeigen. Macht er von der Anzeige keinen Gebrauch, ver-
bleibt seine Anlage in der Netzreserve. In diesem Fall gilt das VerduBerungsverbot nach § 7 Absatz 1 der
Netzreserveverordnung fort.

Absatz 3 bestimmt, welche Rechte und Pflichten ausgesetzt und welche unberiihrt bleiben, wenn ein An-
lagenbetreiber von der Moglichkeit der befristeten Marktriickkehr Gebrauch gemacht hat.

Fiir die Zeit der befristeten Riickkehr an den Strommarkt gelten fiir die Anlagen samtliche Rechte und
Pflichten, die sich auch fiir andere Marktkraftwerke aus dem EnWG ergeben, wie etwa § 49 EnWG.

Wihrend der Zeit der befristeten Marktriickkehr bleibt die Pflicht zur Betriebsbereitschaftshaltung beste-
hen. Dies dient dem Umstand, dass die Kraftwerke auch nach erfolgter Marktriickkehr zwingend fiir not-
wendige Anforderungen der Ubertragungsnetzbetreiber, z.B. fiir Redispatch zur Verfligung stehen und
fiir diese Einsétze betriebsbereit sein miissen. Diese zusétzliche Pflicht dient der Sicherstellung der Sys-
temsicherheit.

Die Funktionsweise der Netzreserve bleibt ansonsten vollstindig erhalten. Anlagen, die in der Netzreserve
vorgehalten werden, werden weiterhin von den UNB zwecks Behebung von Netzengpissen und Gewéhr-
leistung der Netz- und Systemstabilitit abgerufen.

Absatz 4 dient dem Zweck, auch Kraftwerke in die Netzreserve mit der Moglichkeit der befristeten Teil-
nahme am Strommarkt aufzunehmen, die bisher aus netztechnischen Gesichtspunkten nicht als systemre-
levant ausgewiesen sind, aber aus Griinden der Vorsorge vor einer moglichen Gasversorgungskrise weiter
zur Verfiigung stehen sollen. Dies betrifft Kraftwerke, fiir die andernfalls ein Kohleverfeuerungsverbot
nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz wirksam werden wiirde. Es ist davon auszugehen, dass
es sich um eine vorriibergehende Lage handelt, daher ist die Aufnahme dieser Kraftwerke in die Netzre-
serve bis zum 31. Mérz 2024 befristet.
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Absatz 5 regelt, dass Anlagen, deren bisherige Systemrelevanzausweisung vor dem 31. Mérz 2024 endet,
weiter in der Netzreserve gebunden bleiben. Aus Griinden der Vorsorge vor einer moglichen Gasversor-
gungskrise sollen diese Anlagen bis zum 31. Mirz 2024 weiter zur Verfligung stehen. Die Anlagen ver-
bleiben allerdings nur dann in der Netzreserve, wenn andere Griinde, wie beispielsweise die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung, dem nicht entgegensteht. Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine
vorriibergehende Lage handelt, daher ist die Regelung bis zum 31. Mérz 2024 befristet.

Zu § 50b neu

Damit die Kraftwerke in der Netzreserve im Fall eines Abrufs nach § 50a fiir einen Marktbetrieb bereit
sind, miissen die Kraftwerksbetreiber nach Absatz 1 sicherstellen, dass die Anlagen zum 1. November
2022 technisch und personell in einen Zustand versetzt werden, der einen dauerhaften Betrieb am Strom-
markt erlaubt. Ein dauerhafter Betrieb bedeutet, dass ein ununterbrochener Einsatz des Kraftwerks tiber
mehrere Monate am Strommarkt mdglich ist.

Zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft zahlt auch, dass der Betreiber der Anlage die dafiir erforder-
liche Versorgung mit Brennstoffen sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und die Entsorgung von Ab-
fallstoffen sicherstellt. Damit kurzfristig nach Abruf ein Markteinsatz moglich ist, miissen die Betreiber
sich nach Absatz 2 ausreichend bevorraten, um einen Volllastbetrieb von 30 Tagen fiir Kohlekraftwerke
und 10 Tagen fiir Olkraftwerke zu gewihrleisten. Eine geringere Mindestbevorratung von Olkraftwerken
ist sachgerecht, da diese in der Regel nur zur Deckung des Strombedarfs in Spitzenlastzeiten genutzt
werden und zudem ein schnellerer Nachschub von Brennstoffen moglich ist. Da die Abgabeverpflichtung
auf den Betrieb bei maximal mdglicher Nettonennleistung abstellt, wiirde ein entsprechender Vorrat bei
normalem Betrieb der Erzeugungsanlage am Strommarkt fiir einen ldngeren Zeitraum reichen. Ziel der
Mindestbevorratung ist insbesondere die verlédssliche Erweiterung des Stromerzeugungsangebots in den
Wintermonaten. Die Mindestbevorratung ist zum jeweiligen Stichtag sicherzustellen. Die ausreichende
Bevorratung miissen die Betreiber der Bundesnetzagentur sowie dem verantwortlichen Ubertragungsnetz-
betreiber monatlich in geeigneter Weise nachweisen. Zusétzlich erfordert die Betriebsbereitschaft fiir eine
befristete Riickkehr an den Strommarkt, dass die Anlagenbetreiber auch dauerhaft sicherstellen konnen,
dass eine Versorgung mit Brennstoffen gewihrleistet ist. Dies muss der Bundesnetzagentur ebenfalls mo-
natlich nachgewiesen werden.

Die fiir die Herstellung der Betriebsbereitschaft fiir den Dauerbetrieb und die fiir die umfangreichere Be-
vorratung anfallenden Kosten werden erstattet. Im Zeitraum der Marktteilnahme werden keine Kosten
erstattet. Sie werden durch die Erlose am Strommarkt gedeckt.

Um eine zuverldssige Erweiterung des Stromerzeugungsangebots zu erreichen, ist es erforderlich, dass
die Mindestvorrite auch jederzeit zur Verfiigung stehen, wenn eine befristete Teilnahme am Strommarkt
erfolgt. Daher gilt nach Absatz 3 der Grundsatz, dass zur Erfiillung der Betriebsbereitschaft die Brenn-
stoffmengen am Standort der Erzeugungsanlage zu lagern sind. Abweichungen davon sind zuléssig, wenn
es sich bei dem externen Lager um zusitzliche Lagerkapazititen zu bestehenden Lagern am Standort der
Erzeugungsanlage handelt. Zudem muss gewéhrleistet sein, dass die Brennstoffmengen, die extern gela-
gert werden, innerhalb von 10 Kalendertagen am Standort der Erzeugungsanlage zur Verfiigung stehen.
Dabei ist es auch moglich, dass Brennstoffe in angrenzenden Mitgliedstaaten der Européischen Union
gelagert werden. Dies ist insbesondere aufgrund der etablierten Logistikketten erforderlich, da insbeson-
dere Steinkohlelieferungen typischerweise iiber die Seehidfen in den Niederlanden und in Belgien nach
Deutschland gelangen und dort auch groBere Lagerkapazititen zur Verfiigung stehen. Die Regelung sieht
eine Hértefallregelung vor. Ist eine Erfiillung der Anforderungen zur Mindestbevorratung unmdglich,
kann auf Antrag gestattet werden, dass es zur Erfiillung der Verpflichtung zur Betriebsbereitschaft mo-
natlich nachgewiesen wird, dass die Brennstofflager der Erzeugungsanlage voll sind.

Absatz 5 nimmt Anlagen mit Erstinbetriebnahmedatum vor dem 1. Januar 1970 von der Pflicht zur Her-
stellung der Betriebsbereitschaft fiir einen Dauerbetrieb und der Kohlebevorratung aus, sofern sie dem
verantwortlichen Ubertragungsnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur dies fristgemiB mitteilen.
Gleichzeitig erlischt damit auch das Recht auf eine spétere Teilnahme am Strommarkt nach §50a. Ziel
der Regelung ist es, dass Betreiber keine unnétigen Investitionen fiir die Vorbereitung auf einen Dauer-
betrieb und den Aufbau eines Kohlevorrats titigen, wenn ihre Anlage fiir einen Dauerbetrieb am Strom-
markt technisch nicht mehr in der Lage ist. Bei der Bestimmung des Datums der Inbetriebnahme ist die
Definition in § 3 Nummer 20 des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes entsprechend anzuwenden.
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Zu § 50c neu

Die befristete Teilnahme am Strommarkt endet nach § 50b automatisch und ohne dass es dafiir einer
gesonderten Handlung seitens der Bundesnetzagentur, des Ubertragungsnetzbetreibers oder des Anlagen-
betreibers bediirfte, zu dem in der Rechtsverordnung festgelegten Enddatum. Das in der Rechtsverord-
nung festgelegte Enddatum ist spétestens der 31. Mérz 2024. Der Zeitraum der befristete Teilnahme am
Strommarkt kann durch den Anlagenbetreiber aber bereits vor dem in der Rechtsverordnung festgelegten
Enddatum oder vor dem 31. Mérz 2024 beendet werden, indem er den Zeitpunkt der Beendigung gegen-
iiber der Bundesnetzagentur und dem regelzonenverantwortlichen Ubertragungsnetzbetreiber, in dessen
Regelzone sich die Anlage befindet, mindestens vier Wochen vor der Beendigung anzeigt. Eine erneute
Riickkehr an den Strommarkt ist dann ausgeschlossen. In diesem Fall kann er fiir denselben Zeitraum zur
befristeten Teilnahme am Strommarkt nicht erneut von der Moglichkeit der befristeten Teilnahme am
Strommarkt Gebrauch machen. Es besteht jedoch die Moglichkeit, dass die Bundesregierung in der
Rechtsverordnung die befristete Teilnahme am Strommarkt filir einen weiteren, neuen Zeitraum ermog-
licht. Auch dieser darf langstens bis zum 31. Mérz 2024 sein. Fiir diesen Zeitraum kann der Anlagenbe-
treiber dann nochmals von der Moglichkeit der befristeten Teilnahme am Strommarkt Gebrauch machen.

Je nachdem, in welchem Regime sich die Anlage befindet, erfolgt die Vergiitung wie folgt:

e Leistungsvorhaltekosten (z.B. Personal und Materialaufwand): nur fiir den Zeitraum der Netzre-
serve

e  Wiederherstellungskosten (Reparaturen, Revisionen etc.): anteilige Bestimmung nach der Dauer
im jeweiligen Regime. Die Anteile der Wiederherstellungskosten, die dem Zeitraum der Netzre-
serve zugeordnet werden, sind dem Kraftwerksbettreiber durch den Ubertragungsnetzbetreiber
entsprechend § 13¢ EnWG zu erstatten. Wurden MaBnahmen bereits vor Markteintritt zum
Zweck der Betriebsbereitschaft fiir die zeitlich begrenzte Teilnahme am Strommarkt durchge-
fithrt und dem Betreiber der Anlage damit verbundene Kosten erstattet, so sind diese dem regel-
zonenverantwortlichen Ubertragungsnetzbetreiber zeitanteilig fiir die Dauer der Teilnahme am
Strommarkt zuriickzuerstatten.

e Opportunititskosten (ansetzbar fiir die fehlende Moglichkeit der VerduBerung von Vermdgens-
gegenstdnden oder dem Grundstiick): nur fiir den Zeitraum der Netzreserve

e Arbeitskosten (Einsatz, Probestarts, Testfahren): nur fiir den Einsatz in der Netzreserve

Im Ubrigen findet eine Kostenerstattung nach § 13c sowie nach § 9 Absatz 2 und § 10 der Netzreser-
veverordnung wahrend der Marktriickkehr nicht statt. Die Vergiitung fiir Abrufe zur Gewahrleistung der
Netz- und Systemstabilitét erfolgt nach den Regelungen des § 13a Absatz 2 EnWG.

Nach dem Enddatum der befristeten Teilnahme am Strommarkt am 31. Mérz 2024 ermittelt die Bundes-
netzagentur, welche Wiederherstellungskosten zeitanteilig auf den Einsatz in der Netzreserve und den
Einsatz im Strommarkt entfallen. Die Anlagenbetreiber zahlen den Anteil der erstatteten Wiederherstel-
lungskosten zuriick, die auf den Zeitraum der Teilnahme am Strommarkt entfallen.

Die auf Anweisung der Ubertragungsnetzbetreiber aus dem Netzreservesystem beschafften oder derzeit
zu beschaffenden Brennstoffvorratsmengen fiir Probestarts und Redispatchanforderungen (Leistungser-
hohung) sind Teil der Mindestbevorratung nach § 50b. Diese sind vom Betreiber der Anlage bilanziell
abzugrenzen und vorrangig wiederzubeschaffen. Diese Mengen stehen dem Betreiber der Anlage wih-
rend der Dauer des Marktbetriebs ohne explizite Abstimmung mit dem Ubertragungsnetzbetreiber nicht
zur kommerziellen Vermarktung zur Verfiigung. Dariiber hinausgehende Mengen der Mindestbevorra-
tung konnen bei der befristeten Teilnahme am Markt kommerziell vermarktet werden. Den Ubertragungs-
netzbetreibern sind dann die Kosten fiir die Brennstoffmengen zu erstatten.

Vom Betreiber der Anlage fiir die Teilnahme am Strommarkt verwendete Brennstoffmengen sind durch
diesen schnellstmdglich wiederzubeschaffen. Die zwischen Ubertragungsnetzbetreiber und Kraftwerks-
betreiber auf Grundlage des § 13d Absatz 3 geschlossenen Vertriage sind entsprechend § 50b anzuwenden
und nach dessen Maf3gabe auszulegen.
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Zu § 50d neu

Absatz 1 regelt, dass die in § 13g Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Nummer 4 genannten, mit Braun-kohle
befeuerten Erzeugungsanlagen zum 1. Oktober 2022 in eine Versorgungsreserve iiberfiihrt werden. Von
dieser gesetzlichen MaBinahme sind die Kraftwerksblocke NiederauBBem F, Niederauem E und Neurath
C der Betreiberin RWE Power AG sowie Janschwalde E und Janschwalde F der Betreiberin Lausitz Ener-
gie Kraftwerke AG betroffen. Die betreffenden Erzeugungsanlagen werden in Satz 1 als Reserveanlagen
definiert. Die Versorgungsreserve der Reserveanlagen beginnt nach Satz 2 tagesgenau am 1. Oktober
2022 und endet mit Ablauf des 31. Mérz 2024. Damit werden auch die Anlagen nach § 13g Absatz 1 Satz
1 Nummer 4, die nach § 13g eigentlich bis zum 1. Oktober 2023 in der Sicherheitsbereitschaft sind, bereits
zum 1. Oktober 2022 in die Versorgungsreserve iiberfiihrt. Sie sind dann nicht mehr in der Sicherheits-
bereitschaft und auch fiir sie gilt ausschlieBlich der neue § 50d. Mit Ablauf der Versorgungsreserve am
31. Mirz 2024 miissen die Reserveanlagen endgiiltig stillgelegt werden. Um die Uberfiihrung von der
Sicherheitsbereitschaft in die Versorgungsreserve zu ermdglichen, wird in Satz 3 klargestellt, dass die
betreffenden Reserveanlagen nicht entsprechend der in § 13g Absatz 1 Satz 3 normierten Pflicht nach
Ablauf der vierjahrigen Sicherheitsbereitschaft endgiiltig stillgelegt werden miissen.

Absatz 2 Satz 1 regelt, welchem Zweck die Reserveanlagen dienen. Anders als in der Sicherheitsbereit-
schaft sollen die Reserveanlagen nicht nur zur Abwendung einer Gefahrdung des Stromsystems eingesetzt
werden konnen, sondern auch als praventives oder reaktives Instrument zur Verringerung des deutschen
und europdischen Gasverbrauchs in der Stromerzeugung. Durch den Betrieb zusétzlicher Stromerzeu-
gungskapazititen im Strommarkt kénnen Gaskraftwerke in der Merit Order verdrangt werden, sodass
weniger Gas in der Stromerzeugung verbraucht wird.

Satz 2 regelt, dass ein Einsatz dieser Reserveanlagen erst mdglich ist, wenn die Bundesregierung durch
Verordnung festgestellt hat, dass eine Storung oder Gefahrdung der Sicherheit oder Zuverldssigkeit des
Elektrizitits- oder des Gasversorgungssystems vorliegt oder eine zukiinftige Gefdhrdung der Sicherheit
oder Zuverldssigkeit des Elektrizitits- oder des Gasversorgungssystems nicht ausgeschlossen werden
kann und die Reserveanlagen an den Strommarkt zuriickkehren diirfen. Damit ist klargestellt, dass die
Anlagen tiberhaupt nur Strom erzeugen diirfen, wenn die Bundesregierung durch Verordnung das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach Satz 2 festgestellt hat. Da auflerhalb dieses Zeitraums kein Strom erzeugt
werden darf, kann dieser selbstverstindlich auch nicht auf den Strommirkten verduBlert werden. Die Bun-
desregierung kann in der Verordnung nach Satz 2 regeln, dass nur einzelne der Reserveanlagen am Strom-
markt eingesetzt werden diirfen. RegelméBig wird aber, sofern die Voraussetzung vorliegen, eine Situa-
tion bestehen, in der sémtliche Reserveanlagen an den Strommarkt zuriickkehren sollen; nur bei Einsatz
aller Anlagen kann einer Situation, wie sie in Satz 2 dargelegt ist, regelméaBig sicher begegnet werden.

Satz 3 regelt, dass die Verordnung den Einsatz der Reserveanlagen am Strommarkt zeitlich befristet. Da-
mit ist klargestellt, dass die Bundesregierung die Feststellung entweder bis zum 31. Mirz 2024 oder be-
fristet fiir einen bestimmten, kiirzeren Zeitraum treffen kann. Im letzteren Fall kann die Bundesregierung
jederzeit vor Ablauf des Zeitraums den Zeitraum durch Verordnung verlangern. Nach Ablauf des Zeit-
raums kann die Bundesregierung jederzeit bis zum 31. Mirz 2024 erneut feststellen, dass die Vorausset-
zungen nach Satz 2 vorliegen. RegelmédBig ist ein Abruf mindestens {iber mehrere Monate, insbesondere
die Wintermonate zu erwarten.

Absatz 3 definiert die technischen Anforderungen, die die Reserveanlagen ab Inkrafttreten der Verord-
nung nach Absatz 2 Satz 2 erfiillen miissen. Nach Absatz 3 miissen die Reserveanlagen ab Vorliegen des
Abrufzeitpunktes innerhalb von 240 Stunden betriebsbereit sein. Dieses Erfordernis entspricht den An-
forderungen der Sicherheitsbereitschaft.

Absatz 4 regelt die befristete Riickkehr der Reserveanlagen an den Strommarkt. Fiir die Zeit der befriste-
ten Riickkehr an den Strommarkt gelten fiir die Anlagen sdmtliche Rechte und Pflichten, die auch fiir
andere Marktkraftwerke etwa nach dem EnWG gelten. Der befristete Marktbetrieb durch die Anlagenbe-
treiber ist aus energiewirtschaftlicher Perspektive mit Blick auf das Ziel der Gaseinsparung dem bisheri-
gen Einsatzregime der Sicherheitsbereitschaft vorzuziehen. Durch die Vermarktung der Reserveanlagen
durch die Anlagenbetreiber am Strommarkt sollen Gaskraftwerke im In- und Ausland verdriangt und damit
Gas eingespart werden. Die Betreiber sind gleichwohl nicht zum Betrieb am Strommarkt verpflichtet. Sie
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miissen lediglich ihre Reserveanlagen betriebsbereit machen (Absatz 3). Ob, wann und in welchem Um-
fang sie Strom erzeugen, entscheiden die Betreiber entsprechend ihrer betriebswirtschaftlichen Optimie-
rung.

Absatz 5 Satz 1 regelt, dass die Betreiber einer Reserveanlage eine Vergiitung flir die Zeit der Versor-
gungsreserve erhalten. Dabei betrifft die in Absatz 5 geregelte Vergiitung nur die Dauer der Versorgungs-
reserve, nicht die Abrufzeitrdume, da sie in diesen Zeiten Geld am Strommarkt verdienen und keine Ver-
giitung erhalten. Nach Satz 2 erhalten die Betreiber der Anlagen die notwendigen Kosten der Herstellung
der Versorgungsreserve (Nummer 1) sowie die notwendigen Kosten der Vorhaltung der Reserveanlagen
(Nummer 2) ersetzt. Fiir die Kosten der Vorhaltung der Reserve gelten die Ausfiihrungen zu den Betriebs-
bereitschaftsauslagen bei der Sicherheitsbereitschaft in BT-Drs. 18/7317, S. 105 entsprechend. Die anzu-
erkennenden Kosten der Vorhaltung sollen sich insbesondere flir die in Nummer 2 genannten Positionen
an den durchschnittlichen Kosten der Jahre der Sicherheitsbereitschaft fiir die jeweilige Position orientie-
ren. Satz 3 stellt klar, dass die Betreiber der Reserveanlagen, die zum 1. Oktober 2023 nach § 13g end-
giiltig stillgelegt worden wéren, bis zum 1. Oktober 2023 fiir die Vorhaltung ausschlieBlich die Vergiitung
nach § 13g Absatz 5 Satz 1 und 2 erhalten. Erst ab dem 1. Oktober 2023 erhalten sie auch fiir diese
Anlagen ausschlieBlich die Vergiitung nach Satz 2. Diese Regelung dient im Wesentlichen dazu, das den
Fortbestand der Vergiitungsregelungen nach der Sicherheitsbereitschaft zu wahren. Die Herstellungskos-
ten fiir die Herstellung der Betriebsbereitschaft zum Dauerbetrieb richtet sich fiir alle Anlagen nach Satz
2 Nummer 1. Satz 4 stellt klar, dass weitergehende Kosten nicht erstattungsfihig sind. Satz 5 regelt fiir
alle Reserveanlagen, dass der Vergiitungsanspruch je Anlage teilweise entfdllt, wenn die Betriebsbereit-
schaft einer Anlage bei einem Abruf ab dem 1. Dezember 2022 nicht eingehalten werden kann. Diese
Ponale greift nur mit Blick auf die erstmalige Betriebsbereitschaft nach jedem Abruf. Sie greift nicht
wihrend der Dauer eines Abrufzeitraums, da die Betreiber hier einen eigenen Anreiz haben, die Anlagen
betriebsbereit zu halten, damit sie sie am Strommarkt einsetzen und Erldse erzielen konnen. Satz 6 regelt,
dass wahrend der Abrufzeitrdume kein Vergiitungsanspruch besteht. In dieser Zeit konnen die Betreiber
Erlése am Markt erzielen. Entsprechend miissen sie auch die Kosten etwa des Betriebs der Anlagen tra-
gen. Das gilt auch dann, wenn sie sich dafiir entscheiden, in dem Abrufzeitraum ganz oder zeitweise
keinen Strom zu erzeugen. Haben Betreiber Mallnahmen der Herstellung der Versorgungsreserve (Satz 2
Nummer 1) vor dem ersten Abrufzeitraum ergriffen, deren Umsetzung wiahrend des ersten Abrufzeit-
raums ohne ihr Verschulden andauert, sollen die Kosten dennoch ersetzt werden. Dies ist aufgrund des
kurzen Vorlaufs und etwaiger Schwierigkeiten bei der erstmaligen Herstellung angemessen.

Absatz 6 regelt die Abrechnung am Ende der Versorgungsreserve. Nach Nummer 1 haben die Betreiber
einen Anspruch auf Zahlung der Vergiitung nach Absatz 5, soweit die ihnen zustehende Vergiitung nach
Absatz 5 groBer ist als die Hélfte der von den Betreibern in den Abrufzeitraumen mit den Reserveanlagen
erwirtschafteten Uberschiisse, wobei Uberschuss der mit den Reserveanlagen erwirtschaftete Gewinn ist.
Das bedeutet, dass der Vergiitungsanspruch nach Absatz 5 verrechnet wird mit den von den Betreibern in
den Abrufzeitriumen erwirtschafteten Uberschiissen. Sind die erwirtschafteten Uberschiisse groBer als
der Vergiitungsanspruch, entfallt der Vergiitungsanspruch, da die Betreiber die ihnen entstandenen Kos-
ten aus den Erlésen am Strommarkt decken konnten. Damit — unabhéngig von der Lange der Abrufzeit-
rdume — ein Anreiz der Betreiber besteht, ihre Anlagen im Fall eines Abrufs am Strommarkt einzusetzen,
wird bei der Verrechnung nicht der gesamte erzielte Uberschuss, sondern lediglich die Hilfte angesetzt.
Die Hohe der zu zahlenden Vergiitung nach Nummer 1 wird nach Absatz 7 durch die Bundesnetzagentur
festgesetzt. Die Betreiber haben der Bundesnetzagentur die erwirtschafteten Uberschiisse nachzuweisen.
Die Nummer 2 regelt die Riickzahlung investiver Vorteile am Ende der Versorgungsreserve durch die
Betreiber.

Absatz 7 regelt Verfahrensfragen im Zusammenhang mit der Vergiitung sowie die Wilzung der Kosten
durch die Betreiber von Ubertragungsnetzen. Die Bundesnetzagentur stellt die Hohe der zu zahlenden
Vergiitung durch Bescheid fest, sofern ein Betreiber dies verlangt. Tut er dies nicht, muss die Bundes-
netzagentur die Vergiitung auch nicht feststellen und der Betreiber hat keinen Anspruch auf Zahlung einer
Vergiitung. Es gelten die grundsitzlichen Verfahrensvorgaben aus der Sicherheitsbereitschaft. Eine wei-
tergehende vertragliche Vereinbarung zur Vergiitung zwischen dem Betreiber der Anlage und dem Be-
treiber des Ubertragungsnetzes ist nicht erforderlich. Die Kosten werden im Wesentlichen durch die Re-
gelung vorfestgelegt. Der Ubertragungsnetzbetreiber kann sie nicht steuern.

Absatz 8 regelt, dass § 13g ab dem 1. Oktober 2022 fiir die Reserveanlagen nur noch in-soweit gilt, als er
in den Absitzen 1 bis 7 in Bezug genommen wird. Daher findet ab dem 1. Oktober 2022 insbesondere
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das Einsatzregime und — soweit nicht anders geregelt — die Vergiitungsregelungen der Sicherheitsbereit-
schaft keine Anwendung mehr.

Zu § S0e neu

Mit der Regelung wird eine Erméichtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung durch die Bundesregierung
zur Konkretisierung der MaBnahmen nach §§ 50a, 50b und 50c geschaffen. Dariiber hinaus wird geregelt,
dass die Bundesnetzagentur Festlegungen zur Brennstoffbevorratung erlassen kann.

Zu § 50f neu

§ 50f erméchtigt die Bundesregierung eine Rechtsverordnung zu erlassen, um befristet eine reaktive Ga-
seinsparung im Stromsektor zu bewirken. Fiir einen Zeitraum von ldngstens sechs Monaten kann iiber die
Verordnung die Erzeugung elektrischer Energie durch den Einsatz von Erdgas in den Anlagen verringert
oder ausgeschlossen werden. Die Rechtsverordnung kann durch die Bundesregierung erlassen werden,
wenn die Alarmstufe oder Notfallstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2017/1938 in Verbindung mit dem Notfallplan Gas des Bundesministeriums fiir Wirt-
schaft und Energie vom September 2019, der auf der Internetseite des Bundesministeriums fiir Wirtschaft
und Klimaschutz veroffentlicht ist, ausgerufen wurde. In der Rechtsverordnung kann die Bundesregierung
Einzelheiten regeln, unter anderem zur Anlagengrofe, fiir die die Rechtsverordnung anwendbar ist, zu
den Einzelheiten, wie die Verringerung oder der Ausschluss der Erzeugung elektrischer Energie durch
den Einsatz von Erdgas umgesetzt wird, zur Begrenzung des Betriebs der adressierten Anlagen, zu der
Hohe einer moglichen Ponale und zu ihrer Erhebung durch die Bundesnetzagentur. Dariiber hinaus kann
geregelt werden, dass die Mallnahme bei bestimmten Ausnahmen nicht vollstindig wirkt, zum Beispiel
wenn die durch eine Anlage erzeugte Wiarme nicht ersetzt werden kann. Fiir Anlagen der Bundeswehr,
die der Deckung des staatlichen Eigenbedarfes dienen und damit die uneingeschrinkte Erfiillung 6ffent-
licher Aufgaben sicherstellen, ist eine Ausnahme vorzusehen. Es konnen Ausnahmen geregelt werden.
Dariiber hinaus konnen in der Rechtsverordnung die Festsetzung und Ausgestaltung einer Entschidigung
geregelt werden, wenn der Eingriff eine Entschiddigung notwendig macht. SchlieBlich kann in der Rechts-
verordnung auch geregelt werden, wie sichergestellt wird, dass das durch die MaBBnahme eingesparte Erd-
gas in die Gasspeicher eingespeichert wird.

Soweit durch die Rechtsverordnung eine Ponale festgesetzt wird, vereinnahmt die erhebende Stelle diese
fiir den Bund. Rechtsverhéltnisse zwischen zwei Privaten werden dadurch nicht betroffen.

Mit der in der Rechtsverordnung umgesetzten Mafinahme muss jedenfalls sichergestellt werden, dass die
Versorgung von geschiitzten Kunden erhalten bleibt. Absatz 2 stellt vor diesem Hintergrund klar, dass
die Vorschriften der Security of Supply-Verordnung (Verordnung (EU) 2017/1938 des Européischen Par-
laments und des Rates vom 25. Oktober 2017 iiber Malnahmen zur Gewéhrleistung der sicheren Gasver-
sorgung und zur Authebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 (ABI. L 280 vom 28.10.2017, S. 1), die
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/517 (ABI. L 104 vom 1.4.2022, S. 53)) unberiihrt bleiben.
MaBnahmen nach diesem Gesetz diirfen die Erfiillung der Pflichten der Security of Supply-Verordnung
nicht beeintrichtigen.

Zu § 50g neu
Zu Absatz 1

Im Kontext des volkerrechtswidrigen Angriffs von Russland auf die Ukraine wird die Unabhéngigkeit
von fossilen Importen aus Russland angestrebt. Im Bereich der Gasversorgung ist es neben anderen Mal3-
nahmen der Krisenvorsorge erforderlich, Gas einzusparen bzw. sicherzustellen, dass Gas dort eingesetzt
werden kann, wo es am dringendsten benétigt wird. Es ist davon auszugehen, dass Gaskraftwerke und
industrielle Prozesse in groBerem Umfang betrieben werden, da bestehende langfristige Gasliefervertrige
feste Mengengeriiste vorsehen und eine Weiterverduferung teilweise nicht moglich ist. In Absatz 1 wird
daher fiir Gasliefervertrige, die eine Mindestabnahmeverpflichtung vorsehen alle Vereinbarungen fiir un-
wirksam erklart, die eine WeiterverduBBerung nicht verbrauchter Gasmengen untersagen. Damit steht die
Regelung im Einklang mit fritheren Entscheidungen des Bundeskartellamts zur Kartellrechtswidrigkeit
vergleichbarer Klauseln. Die Regelung sieht explizit keinen Schwellenwert fiir Gasliefervertrage vor, da
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feste Mengengeriiste typischerweise in Vertrigen mit GroBabnehmern iiblich sind, die durch die MaB3-
nahme insbesondere adressiert werden sollen. Die WeiterverduBBerung ermoglicht eine effektive Alloka-
tion von Gas, die bei einer knappen Verfiigbarkeit von Gas entlastend wirkt.

Zu Absatz 2

Zudem verhindern feste Abnahmemengen in langfristigen Vertragen mit Grof3verbrauchen teilweise, dass
Gasmengen, die eingespart werden konnten, auch wieder an die Lieferanten zuriickgelangen. Diese Ver-
tragspraxis steht in Widerspruch zu der angespannten Situation auf den Energiemérkten und verhindert
die Einsparung von Gas. Es ist daher erforderlich, dass GroBBverbraucher von Gas voriibergehend auch
bei entgegenstehenden vertraglichen Vereinbarungen die Moglichkeit erhalten, die Liefermengen zu re-
duzieren. Daher sieht Absatz 2 vor, dass Letztverbraucher von Gasliefervertrigen einen Anspruch auf
Riickgabe von nicht abgenommenen Gasmengen gegeniiber dem Lieferanten haben. Umfasst sind Ver-
trage zur Belieferung von Anlagen von Letztverbrauchern, die eine Anschlussleistung von 10 MW nicht
unterschreiten. Bei diesen Vertriigen ist das Uberwiegen des Flexibilisierungsertrages gegeniiber dem
Transaktionsaufwand sichergestellt. Nicht umfasst sind daher auch Vertréige, die bereits flexible Abnah-
memengen vorsehen. Der Anspruch auf Riickgabe ist so ausgestaltet, dass der Letztverbraucher fiir nicht
verbrauchte Gasmengen vom Lieferanten den jeweils aktuellen borslichen GroBBhandelspreis erhélt. Der
Lieferant kann im Gegenzug eine Pauschale in Hohe von 10 Prozent der sich daraus ergebenden Riicker-
stattung in Abzug bringen, die den erforderlichen Aufwand fiir die Riicknahme und Weiterverduf3erung
der Gasmengen adédquat kompensiert und unproblematisch mit dem an den Letztverbraucher zu erstatten-
dem Betrag verrechnet werden kann. Die Regelung verhindert damit, dass die Vertragsparteien durch die
MalBnahme belastet werden. Dadurch, dass Gasmengen so wieder durch den Lieferanten vermarktet wer-
den kdonnen, kann bei einer knappen Verfiigbarkeit von Gas eine effektive Allokation von Gas auf dem
Markt erreicht werden. In Konstellationen reduzierter Gaslieferungen an den Gaslieferanten bleibt dessen
Recht vertragliche Anpassungen aufgrund héherer Gewalt vorzunehmen durch die MaBinahme unberiihrt.

Zu § 50h neu

In der Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der sich daraus ergebenen Unsicher-
heit hinsichtlich der Gasversorgung ist einer gro3eren Flexibilisierung des Gasverbrauchs und der Fahig-
keit auf Preissignale zu reagieren eine besondere Bedeutung beizumessen. § 50h schafft eine spezielle
Informationspflicht fiir Gaslieferanten gegeniiber Letztverbrauchern mit registrierender Leistungsmes-
sung, um sicherzustellen, dass der Austausch zwischen Lieferanten und Letztverbrauchern iiber einen
moglichen Weiterkauf von Gasmengen gefordert wird, soweit der Letztverbraucher seinen Gasbezug ein-
schriankt und somit Gasmengen frei werden. Damit soll eine effizientere Allokation von Gasmengen er-
moglicht werden.

Wihrend der Geltung der MaBinahmen zur Senkung des Gasverbrauchs im Stromsektor haben Gasliefe-
ranten nach Absatz 1 die Pflicht jéhrlich zu bewerten, wie die von ihnen belieferten Letztverbraucher mit
registrierender Leistungsmessung auf das Marktgeschehen und die sich daraus ergebenden Gasgrofhan-
delspreise reagieren konnen und welche Potentiale fiir die Letztverbraucher selbst bzw. iiber den Gaslie-
feranten bestehen, sich am Gasgrofhandelsmarkt zu beteiligen. GroBhandelspreise sind die Preise, die im
Rahmen jeglicher Beschaffungsgeschifte aufgerufen werden. Die Gaslieferanten haben die Pflicht, die
Letztverbraucher im Rahmen einer Vertragsanalyse iiber die Ergebnisse der Bewertung und die jeweils
relevanten GasgroBhandelspreise an der Borse zu informieren, um bestehende Potentiale zu heben. Dabei
sind insbesondere die in Absatz 2 aufgefiihrten Informationen zur Verfligung zu stellen. Diese Preisinfor-
mationen schliefen explizit auch eine Darstellung der aktuellen Spot- und Terminmarktpreise ein. Zudem
sollten auch die Auswirkungen auf die im Vertrag festgelegten Preise dargestellt werden. Dariiber hin-
ausgehende Informationen koénnen zur Verfiigung gestellt werden, sofern der Gaslieferant dies fiir erfor-
derlich halt.

Absatz 3 raumt der Bundesnetzagentur die Befugnis ein, die Vertragsanalyse von den Gaslieferanten zu
verlangen, um iiberpriifen zu kdnnen, ob die Verpflichtung nach Absatz 1 erfiillt wird.
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Zu § 50 i neu

§ 50 i EnWG stellt klar, dass die Vorschriften des Gesetzes zur Reduzierung des Gasverbrauchs im
Stromsektor durch Anderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vor-
schriften die Vorschriften des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) unberiihrt lassen. Demnach koénnen
MaBnahmen nach § 50 f EnWG und Mafinahmen nach dem EnSiG, beispielsweise nach § 1 Absatz 1
Nummer 1 oder nach § 24 EnSiG, nebeneinander unabhingig voneinander getroffen werden, soweit die
jeweiligen Voraussetzungen dafiir vorliegen.

Zu Nummer 6

Es handelt sich um eine Folgednderung aufgrund der neuen Aufgabenzuweisungen an die Bundesnetza-
gentur.

Zu Nummer 7

Die Mallnahmen zur Reduzierung des Gasverbrauchs im Kraftwerkssektor werden zeitlich befristet. Es
ist zu erwarten, dass bis zum 31. Mirz 2024 ein ausreichender Ubergangszeitraum besteht und die Not-
wendigkeit der MaBnahmen zu diesem Zeitpunkt entféllt. Der Winter 2023/2024 wird aus Griinden der
Vorsorge noch mit einbezogen. Die Regelung in Satz 1 ist Teil der MaBBnahmen, die insbesondere die
erforderliche Flexibilitdt im Einsatz fossiler Brennstoffe fiir den Winter 2022/2023 gewihrleisten sollen.
Daher ist die Mafinahme bis zum 31. Mérz 2023 befristet.

Zu Artikel 2 (Anderung des Kraft-Wirme-Kopplungsgesetzes)
Zu Nummer 1
Zu § 7c Absatz 1 Satz 2:

Die Anderung bzw. Trennung von Satz 2 in Nummer 1 und 2 dient dem Zweck, die neue Ubergangsre-
gelung aus § 35 Nummer 22 ausschlieBlich der Nummer 2 zuordnen zu kénnen. Zudem wird die bei
Einfiihrung des Kohleersatzbonus im Jahre 2015 normierte Anfangsfrist der Regelung aufgehoben.

Zu Nummer 2
Zu § 35 Absatz 22:

Die derzeitige Frist von 12 Monaten zwischen der Aufnahme des Dauerbetriebs einer neuen KWK-An-
lage und der endgiiltigen Stilllegung der bestehenden kohlebefeuerten Anlage wird dahingehend ange-
passt, dass die zu ersetzende Kohleanlage bis zum Ende der Heizperiode 2023/24 im Markt verbleiben
kann. Diese zeitlich befristete Anpassung dient dem Ziel, die Resilienz des Kraftwerksparks fiir den Fall
einer Gasmangellage zu erh6hen.

zu § 35 Absatz 23:

Mit dem neuen § 35 Absatz 23 KWKG 2023 wird die Fristanpassung des Kohleersatzbonus in § 35 Num-
mer 22 KWKG 2023 unter beihilferechtlichen Vorbehalt gestellt und darf daher erst angewendet werden,
wenn die Europdische Kommission die Fristverldngerung genehmigt hat.

Zau Artikel 3 (Inkrafttreten)

Mit Artikel 3 wird das Inkrafttreten und ein beihilferechtlicher Vorbehalt zu Artikel 1, § 50d neu EnWG
geregelt.
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	Artikel 1
	Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes
	Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 747) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
	2. § 13 Absatz 1b wird aufgehoben.
	3. § 13j Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
	(6) „ Die Bundesnetzagentur erlässt durch Festlegungen nach § 29 Absatz 1 insbesondere unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 nähere Bestimmungen zu dem Mindestfaktor nach § 13 Absatz 1a, wobei dieser nicht weniger als das Fünffache und nicht mehr a...
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	„§ 50a
	Maßnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, befristete Teilnahme am Strommarkt von Anlagen aus der Netzreserve; Verordnungsermächtigung
	(1) Stellt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, fest, dass eine Störung oder Gefährdung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Gasversorgungssystems vorliegt oder eine zukünftige Gefährdung der ...
	(2) Die befristete Teilnahme am Strommarkt nach Absatz 1 ist durch den Anlagenbetreiber mindestens fünf Werktage vor Beginn gegenüber der Bundesnetzagentur und dem Betreiber des Übertragungsnetzes mit Regelzonenverantwortung, in dessen Regelzone sich ...
	(3) Während der befristeten Teilnahme am Strommarkt nach Absatz 1 darf der Betreiber
	(4) Endgültige Stilllegungen von Anlagen, für die nach § 51 Absatz 1 und 2 Nummer 1 Buchstabe c und d des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes in den Jahren 2022 und 2023 ein Verbot der Kohleverfeuerung wirksam wird, sind bis zum 31. März 2024 verbote...
	Vorläufige und endgültige Stilllegungen von Anlagen, die am [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 3] nach § 13b Absatz 4 und 5 und § 13d sowie nach Maßgabe der Netzreserveverordnung in der Netzreserve vorgehalten werden, si...

	§ 50b
	Maßnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, Pflicht zur Betriebsbereitschaft und Brennstoffbevorratung für die befristete Teilnahme am Strommarkt von Anlagen aus der Netzreserve
	(1) Der Betreiber einer Anlage, die nach den § 13b Absatz 4 und 5 und § 13d sowie nach Maßgabe der Netzreserveverordnung in der Netzreserve vorgehalten wird, muss die Anlage ab dem 1. November 2022 für die befristete Teilnahme am Strommarkt im Dauerbe...
	(2) Zur Einhaltung der Verpflichtung zur Betriebsbereitschaft der Anlage nach Absatz 1 muss der Betreiber insbesondere
	(3) Die Brennstoffvorräte nach Absatz 2 Nummer 1 müssen am Standort der Anlage gelagert werden. Die Lagerung an einem anderen Lagerort ist zulässig, wenn
	(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch für Betreiber von Anlagen anzuwenden, die erst ab dem 1. November 2022 in der Netzreserve vorgehalten werden. § 13c Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 ist für Maßnahmen, die zur Herstellung oder Aufrechterhaltung der Betriebsbe...
	(5) Der Betreiber einer Anlagen, die nach § 13b Absatz 4 und 5 und nach § 13d sowie nach Maßgabe der Netzreserveverordnung in der Netzreserve vorgehalten wird und die vor dem 1. Januar 1970 in Betrieb genommen wurde, kann dem Betreiber des Übertragung...

	§ 50c
	Maßnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, Ende der befristeten Teilnahme am Strommarkt und ergänzende Regelungen zur Kostenerstattung
	(1) Die befristete Teilnahme am Strommarkt endet spätestens zu dem in der Rechtsverordnung nach § 50a Absatz 1 Satz 2 festgelegten Datum.
	(2) Der Anlagenbetreiber kann die befristete Teilnahme am Strommarkt für eine Anlage vorzeitig beenden. Der Anlagenbetreiber hat den Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung gegenüber der Bundesnetzagentur und dem Betreiber des Übertragungsnetzes mit Rege...
	(3) Mit der Beendigung oder der vorzeitigen Beendigung der befristeten Teilnahme am Strommarkt gelten wieder die Rechte und Pflichten, die aufgrund der Vorhaltung in der Netzreserve gemäß §§ 13c Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, § 13d Absatz 3 und § 7...
	(4) Die befristete Teilnahme am Strommarkt nach § 50a wird bei der Bestimmung des Zeitpunktes für die Ermittlung der Rückerstattung investiver Vorteile nach § 13c Absatz 4 Satz 3 im Fall einer endgültigen Stilllegung und nach § 13c Absatz 2 Satz 3 im ...

	§ 50d
	Maßnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, befristete Versorgungsreserve Braunkohle, Verordnungsermächtigung, Festlegungskompetenz
	(1) Die in § 13g Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 genannten Erzeugungsanlagen (Reserveanlagen) werden ab dem 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 in eine Reserve (Versorgungsreserve) überführt. Die Reserveanlagen dürfen bis zum 31. März 2024 nicht endg...
	(2) Die Reserveanlagen dienen dem Zweck, dem Elektrizitätsversorgungssystem kurzfristig zusätzliche Erzeugungskapazitäten, insbesondere zur Einsparung von Erdgas in der Stromerzeugung, zur Verfügung zu stellen. Stellt die Bundesregierung durch Rechtsv...
	(3) Während der Versorgungsreserve müssen die Anlagenbetreiber jederzeit sicherstellen, dass die Reserveanlagen innerhalb von 240 Stunden nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach Absatz 2 betriebsbereit sind.
	(4) Während der Abrufzeiträume entscheiden die Anlagenbetreiber eigenverantwortlich über die Fahrweise der Reserveanlagen. Die Anlagenbetreiber veräußern den Strom am Strommarkt.
	(5) Die Betreiber der Reserveanlagen erhalten für den Zeitraum in der Versorgungsreserve außerhalb der Abrufzeiträume eine Vergütung. Diese Vergütung umfasst
	(6) Nach Ablauf der Versorgungsreserve
	(7) Die Höhe der am Ende der Versorgungsreserve nach den Absätzen 5 und 6 zu zahlenden Vergütung wird durch die Bundesnetzagentur nach Beendigung der Versorgungsreserve auf Verlangen eines Betreibers für diesen festgesetzt. Der Betreiber der Reservean...
	(8) Für die Reserveanlagen ist § 13g ab dem 1. Oktober 2022 nicht mehr anzuwenden, soweit in den Absätzen 1 bis 7 nichts anderes geregelt ist.
	(9) Die Absätze 1 bis 8 dürfen nur nach Maßgabe und für die Dauer einer beihilferechtlichen Genehmigung der Europäischen Kommission angewendet werden.

	§ 50e
	Verordnungsermächtigung zu Maßnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots und Festlegungskompetenz der Bundesnetzagentur, Festlegungskompetenz
	(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zu erlassen über Einzelheiten des Verfahrens zur befristeten Teilnahme am Strommarkt von Anlagen aus der Netzreserve n...
	(2) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegungen nach § 29 Absatz 1 nähere Bestimmungen zu den Nachweisen nach § 50b Absatz 2 Nummer 3 erlassen.

	§ 50f
	Maßnahmen zur Reduzierung der Gasverstromung zur reaktiven und befristeten Gaseinsparung, Verordnungsermächtigung
	(1) Die Bundesregierung kann nach Ausrufung der Alarmstufe oder Notfallstufe nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Ge...
	(2) Die Versorgung geschützter Kunden im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1938 darf durch eine Rechtsverordnung nach Absatz 1 nicht beeinträchtigt werden.

	§ 50g
	Flexibilisierung der Gasbelieferung
	(1)  In einem Vertrag, der die Mindestbelieferung eines Letztverbrauchers mit Gas in einem bestimmten Zeitraum zum Gegenstand hat, sind Vereinbarungen, die eine Weiterveräußerung nicht verbrauchter Mindestabnahmemengen untersagen, unwirksam.
	(2) Verzichtet ein Letztverbraucher in einem Vertrag, der die Mindestbelieferung einer Anlage mit einer Anschlussleistung von mehr als 10 Megawatt mit Gas zum Gegenstand hat, ganz oder teilweise auf den Bezug der Mindestabnahmemengen, hat der Letztver...

	§ 50h
	Vertragsanalyse der Gaslieferanten für Letztverbraucher
	(1) Gaslieferanten stellen den von ihnen belieferten Letztverbrauchern mit registrierender Leistungsmessung jährlich zum 1. Oktober eine Vertragsanalyse zur Verfügung.
	(2) Die Vertragsanalyse nach Absatz 1 hat alle erforderlichen Informationen zu enthalten, damit Gaslieferanten und Letztverbraucher bewerten können, inwieweit auf die jeweils relevanten Gasgroßhandelspreise an der Börse reagiert werden kann und inwiew...
	(3) Um die Einhaltung der Verpflichtung nach Absatz 1 zu überprüfen, kann die Bundesnetzagentur den Gaslieferanten auffordern, die Vertragsanalyse vorzulegen.

	§ 50i
	Verhältnis zum Energiesicherungsgesetz
	Die Vorschriften des Energiesicherungsgesetzes vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 2022 (BGBl. I S. 730) geändert worden ist, bleiben von den §§ 50a bis 50h unberührt.“


	6. § 59 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
	7. Nach § 120 wird der folgende § 121 eingefügt:
	„§ 121
	Außerkrafttreten der §§ 50 a bis 50c und 50e bis 50i
	§ 50g tritt mit Ablauf des 31. März 2023 außer Kraft. Die §§ 50 a bis 50c sowie 50e, 50f, 50h und 50i treten mit Ablauf des 31. März 2024 außer Kraft.“.




	Artikel 2
	Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes
	Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498), das zuletzt durch Artikel 88 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 7c Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
	„Ein Ersatz im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn
	1. die neue KWK-Anlage in dasselbe Wärmenetz einspeist, in das auch die bestehende KWK-Anlage eingespeist hat, und
	2. die bestehende KWK-Anlage oder in den Fällen des Absatzes 3 der bestehende Dampferzeuger innerhalb von zwölf Monaten vor oder nach Aufnahme des Dauerbetriebs der neuen KWK-Anlage endgültig stillgelegt wird.“

	2. Dem § 35 werden die folgenden Absätze 22 und 23 angefügt:
	(22) „ Sofern nach § 7c Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 eine Stilllegung der bestehenden KWK-Anlagen oder in den Fällen des § 7c Absatzes 3 des bestehenden Dampferzeugers spätestens zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 30. März 2024 zu erfolgen hat, ist § 7c ...
	(23) Absatz 22 darf erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission und nur nach Maßgabe der Genehmigung angewandt werden.“.



	Artikel 3
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in Kraft.
	(2) In Artikel 1 Nummer 5 tritt§ 50 d an dem Tag in Kraft, an dem die Europäische Kommission die beihilfenrechtliche Genehmigung erteilt hat. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt den Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bek...
	Berlin, den 21. Juni 2022
	Dr. Rolf Mützenich und Fraktion
	Katharina Dröge, Britta Haßelmann und Fraktion
	Christian Dürr und Fraktion
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